
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

mit dieser Informationsbroschüre
zum Thema „Bauen in Mülheim“
erhalten Sie einen Leitfaden, der
Ihnen als zukünftige Bauherrin-
nen oder Bauherrn erste Infor-
mationen zum Bauen an die
Hand gibt. Gerade im Bereich
des Bau- und Planungsrechts
gibt es umfangreiche gesetzliche
Bestimmungen zu beachten, die
für den Laien oftmals unver-
ständlich und verwirrend sind.

Von der Auswahl des Grund-
stücks über die Planung des Ge-
bäudes und die Anwendung des

Baurechts bis zur Fertigstellung
Ihres Hauses finden Sie in dieser
Broschüre erste allgemeine Infor-
mationen, Tips und Hinweise.
Diese Broschüre soll Ihnen
helfen, einen Überblick über die
Zusammenhänge beim Bauen
eines Hauses zu erhalten. Sie soll
Ihnen als Bauherrn wichtige In-
formationen geben, damit die
Zusammenarbeit mit der Bauauf-
sichtsbehörde und den sonstigen
mit dem Bau befaßten Stellen rei-
bungslos funktioniert.

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Mülheimer Stadtver-
waltung sind Ihnen gerne behilf-
lich, über diese Informationen

hinaus die richtigen Ansprech-
partner/innen zu finden. Ich
wünsche Ihnen für Ihr Bauvorha-
ben alles Gute und viel Glück im
neuen Heim.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr

(Hans-Ulrich Predeick) 
Oberstadtdirektor

1

G r u ß w o r t  d e s

O b e r s t a d t d i r e k t o r s



1. Was ist beim Planen 
zu beachten?

1.1.    Kauf oder Bau eines
Hauses?

1.2.   Altbau oder Neubau?
1.3.    Eigentumswohnung oder

Haus?
1.4.    Was kann ich mir leisten?

2. Das Baugrundstück

2.1.  Auswahl eines
Grundstücks

2.2.   Grundstückskauf
2.3.   Teilungsgenehmigung
2.4.    Nebenkosten
2.4.1. Erschließungsbeiträge
2.4.2. Notarkosten
2.4.3. Grunderwerbsteuer
2.4.4. Sonstige Nebenkosten

3. Das Baurecht

3.1.  Bauplanungsrecht
3.1.1. Flächennutzungsplan
3.1.2. Bebauungsplan
3.1.3. Der unbeplante Innen-

bereich
3.1.4. Der Außenbereich
3.2. Bauordnungsrecht

4. Die Planung

4.1.   Der Architekt/Die
Architektin

4.2.  Wie findet man den
richtigen Architekten

4.3.   Schritte zur Zusammenar-
beit

4.4.  Der Planungsablauf
4.5. Der Handwerker (Was ist

VOB?)
4.6. Die Finanzierung

5. Die Baugenehmigung

5.1.  Genehmigungspflicht
5.2.  Planentwurfsverfasser
5.3. Bauvoranfrage
5.4. Die Genehmigungs-

verfahren
5.5. Der Bauantrag
5.5.1. Grundstücksentwässerung
5.6. Das Baugenehmigungs-

verfahren
5.7. Gültigkeitsdauer der

Baugenehmigung
5.8. Baulasten
5.8.1. Während der Bauzeit

6. Besonderheiten beim
Bauen

6.1.  Bauen und Gewässer-
schutz

6.2.  Bauen und Baumschutz
6.3. Bauen und Landschafts-

schutz
6.4. Bauen und Denkmalschutz
6.5. Bauen und Ordnungsrecht

7. Der Bau ist fertig

7.1. Abnahme des Baus
7.2. Mängel am Bau? Was tun?

8. Wichtige Adressen

10.1.  Ämterverzeichnis

2

Inha l t sverze ichn i s



1.1. Kauf oder Bau
eines Hauses?

Auf den ersten Blick scheint es bil-
liger, ein Haus zu kaufen. Denn
entweder kauft man ein Haus, das
schon einige Jahre alt ist und da-
mit billiger, oder man läßt sich von
einem Bauträger ein Haus erstel-
len. Da Bauträger meist mehrere
Häuser auf einmal bauen, erhalten
diese günstigere Konditionen und
bauen damit billiger. Pfiffigen Ar-
chitekten gelingt es zuweilen, dank
geschickter Planung das ein oder
andere Fertigangebot zu unterbie-
ten. Bringt man als Bauherr viel Ei-
genleistung ein, so kann das Sel-
berbauen ebenfalls günstiger wer-
den. Den individuelleren Zuschnitt
können Sie beim Bau eines Hauses
verwirklichen. Bei bestehenden
Gebäuden müssen Sie die Auftei-
lung Ihrer Wohnfläche größtenteils
so akzeptieren wie sie ist. Bauen
Sie ein Haus und bringen Sie viel
Eigenleistung ein, dauert es erfah-
rungsgemäß länger, bis Sie Ihr
Haus fertiggestellt haben. Das
kann dann teurer werden. Die
Lage ist oft der  Grund für einen
Hauskauf. Schöne Lagen werden
rar. Auf besonders schönen Plät-
zen steht oftmals ein Gebäude. Die
Neubaugebiete liegen außerhalb
der Städte und haben wenig Infra-
struktur. Der Weg zum Bäcker für

die Frühstücksbrötchen ist da nicht
mehr zu Fuß zu bewältigen.

1.2. Altbau oder Neubau?

Kaufinteressenten stehen vor der
Entscheidung, entweder einen Alt-
bau zu erwerben oder auf einen
Eigenheimneubau am Stadtrand
auszuweichen. Wer einen Altbau
kauft oder besitzt, wird häufig fest-
stellen, daß die anstehenden Mo-
dernisierungs- und Instandset-
zungsarbeiten seine Finanzkraft
überfordern. Daher können in Sa-
nierungsgebieten, die viele er-
neuerungswürdige Gebäude auf-
weisen, Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen geför-
dert werden. Das ist möglich,
wenn der Eigentümer sie mit Erträ-

gen des Gebäudes (Mieten und
Pachten) nicht selbst finanzieren
kann und die Maßnahmen sich
aus finanziellen Gründen nicht
lohnen.
Bezüglich finanzieller Zuschüsse
lohnt sich eine Anfrage bei den zu-
ständigen Behörden. Daneben
gibt es eine Reihe steuerlicher Ver-
günstigungen oder günstige, spe-
ziell für Altbauten vorgesehene Fi-
nanzierungen. Kosten für Instand-
setzung und Modernisierung kön-
nen sofort steuerlich abgesetzt
werden. Bei Maßnahmen, die zeit-
nah nach dem Erwerb der Immo-
bilie erfolgen, sollte wegen der
Einzelheiten fachkundiger Rat ein-
geholt werden.

1.3. Eigentumswohnung
oder Haus?

Die Entscheidung zwischen Haus
und Wohnung ist besonders
schwer. Wer von einer eigenen Im-
mobilie träumt, meint jedoch meist
ein Haus. Jede Entscheidung hat 3
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Anmeldung:
WISO Plan GmbH
Solinger Str. 12
45481 Mülheim/R.
Tel. 02 08/48 44 70

Seminarort:
Bürogebäude
2. Etage
Solinger Str. 12
45481 Mülheim/R.

Gebühr:
50,– DM
pro Teil.
Auch einzeln
buchbar.

RUNDUM SORGLOS BAUEN
Wer ein Haus bauen, kaufen oder einfach nur eine Renovie-
rung durchführen will, muß sich mit Fachleuten auseinander-
setzen. Dabei zeigt sich, daß Bauherren oder Käufer oft unzu-
reichend informiert sind. Fehler werden häufig zu spät erkannt
und die Durchsetzung berechtigter Ansprüche erschwert. Hier
gilt zweifellos: Vorsorgen ist besser als heilen!
Zunächst ist eine vernünftige, auf den Erwerber/Bauherrn zu-
geschnittene Finanzierung zu planen. Dabei sind Vertragsab-
schlüsse zu vermeiden, die zwar aus der Sicht der Geldinsti-
tute vorteilhaft sind, jedoch für den Verbraucher oftmals nicht
die optimale Lösung darstellen. Wichtig ist außerdem die Nut-
zung von Steuervorteilen und staatlichen Förderungsmöglich-
keiten sowie die Einhaltung von Fristen für die Beantragung.
In Gesprächen und Verhandlungen mit Bauträgern, Unterneh-
mern oder Architekten sind Bauherren oder Käufer oft überfor-
dert, weil ihnen die entsprechenden handwerklichen und tech-
nischen Kenntnisse bei der Durchsetzung von Wünschen oder
Ansprüchen fehlen. Zudem leidet immer mehr die Aus-
führungsqualität unter dem Zeit- und Leistungsdruck der be-
auftragten Firmen. Diese Situation erfordert zunehmend die
konsequente Überprüfung und ggf. rechtzeitige Mängelrüge
bei allen geplanten, in der Ausführung befindlichen oder aus-
geführten Arbeiten.
Grundlage für die Erstellung eines Neubaus oder den Haus-
kauf sind stets Verträge. Über ihre Auswirkungen, insbeson-
dere über die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, sollte
Klarheit bestehen. Wichtig ist zudem im Falle der Geltendma-
chung von Gewährleistungsansprüchen die rechtzeitige Ein-
leitung der erforderlichen rechtlichen Schritte, um Nachteile bei
der Durchsetzung von Ansprüchen zu vermeiden. Auch das
Kostenrisiko eines Bauprozesses sollte abgeschätzt werden
können.
Um Bau- oder Kaufwilligen einen Überblick über die Planung
und Abwicklung eines Bauvorhabens oder eines Hauskaufes
zu geben, bietet die Firma WISO-PLAN GmbH Seminare in
den Bereichen Finanzierung – Steuern – Staatliche Förderung,
Planen & Bauen – Bauherrrenbelange von A–Z und Recht –
Verträge rund ums Bauen – an. Anhand von praktischen Bei-
spielen sollen in verständlicher Form Probleme von der Pla-
nungsphase bis über das Bauende hinaus aufgezeigt und
mögliche Lösungen vorgestellt werden. 
Anmeldungen werden montags–freitags in der Zeit von
9.00–12.00 Uhr von Frau Kremer oder Frau Büche entgegen-
genommen. Telefon 02 08 / 48 44 70.

Die monatlichen Seminartermine bitte telefonisch erfragen

Teil 3: Recht – Verträge rund ums Bauen
Referentin: Ursula Meise, Rechtsanwältin

Teil 2: Planen & Bauen – Bauherrenbelange von A–Z
Referent: Burkhard Büche, Architekt Dipl. Ing.

Teil 1: Steuern – Finanzierung, Staatl. Förderung
Referent: Helmut Kremer, Steuerberater

Seminar

„RATGEBER BAUEN“
Wie Sie beim Neubau, Hauskauf oder
Renovieren Probleme vermeiden  !!!

BBuBB
Bauherren-, Beratungs- und Betreuungs-Büro

G. Büche, Wedauer Str. 23, 45481 Mülheim a. d. Ruhr

Telefon 02 08 / 46 13 89 · Fax 02 08 / 46 13 89 onl.

HELMUT KREMER
STEUERBERATER

Solinger Straße 12 · 45481 Mülheim a. d. R.
Tel. 02 08 / 48 49 60 · Fax 02 08 / 48 49 650

URSULA A. MEISE
Rechtsanwältin

Solinger Straße 12 · 45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 4 66 96 69 · Fax 02 08 / 4 66 96 79
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Telefon: 02 08 / 8 23 45-0
Telefax: 02 08 / 8 23 45-25
Im Lipperfeld 3 h
46047 Oberhausen

BAUGESELLSCHAFT MBH

Schultenhofstraße 20 · 45475 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 75 67 19 · Telefax 02 08 / 75 67 23

P PLANUNG

P RENOVIERUNG

P INSTANDHALTUNG

P NEU- UND UMBAU

BRANCHENVERZEICHNIS

Liebe Leser! 
Sie finden hier eine wertvolle Einkaufshilfe: einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Handwerk und Industrie, alphabetisch geordnet.

Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht.

Branche Seite
Abbruchunternehmung ..........................................................50
Alarmanlagen ..........................................................................7
Altbausanierung ....................................................................42
Altlastenuntersuchung............................................................68
Antennen- und Satellitenanlagen ..........................................50
Architekt ....................................................4, 32, 36, 41, 44, 74
Architekturbüro ..........................................................33, 36, 44
Badeinrichtung ......................................................................74
Badewannenaustausch..........................................................30
Badewannendoktor ................................................................72
Badstudio ..............................................................................56
Bau-Partner............................................................................33
Bauberatung ..........................................................................44
Baubeschläge ........................................................................60
Bauelemente ..............................................................22, 41, 54
Baufinanzierungen ................................................................17
Baugeschäft ..........................................................................52
Baugesellschaft ........................................................................5
Baugrunduntersuchung..........................................................68
Bauplanung ............................................................................80
Baustatik und Konstruktion ....................................................44
Bauträger ..............................................................................44
Bauunternehmung..............................42, 49, 50, 54, 70, 72, 80
Bedachungen ......................................................49, 54, 58, 74
Biolog. und ökologische Bauberatung....................................42
CAD-Dienstleistungen............................................................44
Caravan-Solartechnik ............................................................30
Commerzbank........................................................................40
Dach- und Fassadenbau..................................................30, 70

Branche Seite
Dachdecker ................................................................52, 54, 62
Dachdeckerbetrieb ................................................................22
Dächer, Fassaden ..................................................................54
Dachgärten ............................................................................54
Dachgeschoßausbau ............................................................62
Deckenstudio ........................................................................52
Dresdner Bank......................................................................U 4
EKB Massivhaus ....................................................................10
Elektro ........................................................................30, 49, 72
Elektrogeräte..........................................................................68
Elektroinstallation ..................................................................62
Elektrotechnik ........................................................................66
Erdbewegungen ....................................................................50
Estriche ..................................................................................70
Fachanwalt für Steuerrecht ..............................................34, 64
Fassaden ........................................................................52, 54
Fassadenverkleidungen ........................................................54
Fenster ......................................................................22, 54, 62
Fenster und Haustüren ..........................................................62
Fenster und Türen..................................................................66
Finanzdienstleistungen ....................................................13, 17
Finanzwirt ..............................................................................14
Fliesenfachbetrieb..................................................................48
Fliesenfachgeschäft ........................................................50, 74
Fliesenlegermeister................................................................22
Garten- und Landschaftsarchitekt ..........................................44
Garten- und Landschaftsbau............................................30, 41
Garten- und Landschaftsplanung ..........................................41
Gartengestaltung....................................................................60
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BRANCHENVERZEICHNIS

Branche Seite
Gärtnerei ................................................................................70
Gas und Wasser ....................................................................22
Glaserei ..................................................................................50
Grundstücksvermessung ......................................................19
Haus-Bausatz ........................................................................58
Haustechnik ....................................................................54, 74
Heizung und Sanitär ......................................30, 49, 58, 66, 74
Immobilien................................................................................6
Immobilienvermittlung ............................................................80
Ingenieur- und Meisterbetrieb ................................................50
Innenarchitekten ..............................................................37, 38
Innenausbau ............................................22, 48, 52, 62, 66, 74
Installation von EDV-Anlagen ................................................66
Kellerisolierungen ..................................................................30
Klima ......................................................................................66
Kommunikations- und Sicherheitstechnik ..............................62
Küchen ..................................................................................68
Küchen- und Badgestaltung ..................................................54
Landschaftsarchitekt ..............................................................44
Maler ....................................................................22, 30, 62, 74
Maler und Lackierer ..............................................................54
Malerbetrieb ....................................................................48, 50
Markisen ................................................................................66
Maurermeister ........................................................................62
Miele-Küchen ........................................................................68
Neubau-, Altbausanierung ....................................................60
Notdienst ................................................................................30
Parkett ....................................................................................48
Postbank ................................................................................36
Rechtsanwalt..........4, 12, 15, 20, 26, 28, 29, 34, 38, 64, 75, 77
Renovierung ............................................................................5
Rohbau ..................................................................................52
Rolladen-Antriebe ....................................................................7
Rolladenbau ..........................................................................66
RWE ......................................................................................80

Branche Seite
Sanierungsarbeiten ................................................................30
Sanitär und Heizung ..................................................54, 56, 60
Sanitär, Heizung, Klima..........................................................52
Sanitär- und Heizungsfachhandel ..........................................62
Sanitäre Anlagen....................................................................22
Schreinerei ............................................................................52
Sicherheitsbeschläge ............................................................60
Solartechnik ..........................................................................30
Sparda-Bank ..........................................................................42
Stadtplanung ..........................................................................44
Statiker ..................................................................................44
Steinmetzbetrieb ....................................................................54
Steuerberater ..........................4, 14, 15, 16, 17, 20, 26, 54, 62
Steuerberatungsgesellschaft..........................................8, 9, 16
SWB Service-Wohnungsvermietungs- und 
Baugesellschaft mbH ............................................................50
Telekom..................................................................................45
Tischlerei ................................................................................22
Tor-Antriebe..............................................................................7
Tore, Türen, Antriebe ............................................................72
Transporte ................................................................................5
Treppen ..................................................................................66
Trockenbau ............................................................................52
Türen......................................................................................22
Umbau....................................................................................52
Umzüge....................................................................................5
Vereidigter Buchprüfer ..........................................................16
Vermögensberatung ..............................................................13
Versicherungen ......................................................................17
Wärmeschutz ........................................................................30
Wintergärten ..........................................................................62
Wirtschaftsprüfer ..............................................................15, 20
Zimmerei ................................................................................30

U = Umschlagseite

Ihr sympathischer Partner

Immobi l i en Kölner Straße 414 · 45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 4 84 49-0 · Telefax 02 08 / 4 84 49 19

P solide
P kompetent
P leistungsstark
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Schwarz & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft
Friedenstraße 2a, 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 9 91 67 -0
Telefax 02 08 / 9 91 67 99

Das können und wollen wir für Sie leisten:

I Beratung zur Wohnungsbauförderung

I Finanzierungsberatung

I Steuerdeklaration

I Beratung zur Unternehmensgründung und -veränderung
wie Wahl der Rechtsform, Umstrukturierung, Unternehmensberatung

I steuerliche Vertragsberatung
wie steuerliche Gestaltung von Gesellschaftsverträgen, Geschäftsführerverträgen inkl.
Vergütungsvereinbarungen, Gestaltung betrieblicher und privater Altersversorgung

I Einrichtung und Pflege des betrieblichen Rechnungswesens
wie Entwicklung von Kostenrechnungssystemen, Führung der Finanzbuchhaltung vor
Ort, Erstellung von Inventurrichtlinien und -anweisungen

I Erbschaftsberatung
wie Nachfolgeregelung, Gestaltung der vorzeitigen Vermögensübergabe

I Vorbereitung und Betreuung von Investitionsvorhaben
wie Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Erarbeitung von Finanzierungseckdaten und
Finanzierungsplänen, Vorbereitung und Unterstützung von Bankgesprächen

I Vertretung/Abwehr und Beratung,
z. B. in Finanzgerichtsverfahren, bei Vollstreckungsmaßnahmen der Finanzämter, in
Steuerstrafverfahren

I Betriebswirtschaftliche Analyse
wie Chefinformation, Schwachstellen-Analyse

I Sanierungs- und Insolvenzberatung

Wir beschränken uns
nicht auf die Erfüllung
der gesetzlichen
Pflichten. Vielmehr
packen wir tatkräftig
mit an, so daß unsere
Mandanten ihre
gesteckten wirtschaft-
lichen und persönlichen
Ziele erreichen.

Dazu gehört unter
anderem auch, bei
besonderen Problemen
unsere Spezialisten der
ETL einzuschalten und
gemeinsam spezielle, 
oft unkonventionelle
Lösungen für Sie 
vorzubereiten und in die
Tat umzusetzen.

Schwarz & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr

Ihr Partner in Mülheim
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Die Steuerberatung Schwarz & Partner GmbH ist eine mittelgroße
Steuerberatungsgesellschaft. Unser Team besteht unter anderem
aus 2 Steuerberatern und mehreren Bilanzbuchhalterinnen,
Steuerfachassistentinnen und Steuerfachgehilfinnen.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die besonderen Ansprüche und
Erwartungen unserer Mandanten hinsichtlich einer bestmöglichen
Steuer- und Wirtschaftsberatung zu erfüllen. Unsere besondere
Qualifikation und die Vertrautheit mit den betrieblichen, steuer-
lichen und finanziellen Verhältnissen unserer Mandanten eröffnet
uns unter anderem auch die Möglichkeit, über die reine steuer-
liche Beratung hinaus allgemeine betriebswirtschaftliche Be-
ratungsleistungen sowie die Beratung in Bezug auf die Vermö-
gensübertragung auf die nachfolgende Generation anzubieten.
Wir bieten Ihnen die vielfach geforderte „Beratung aus einer
Hand“.

Im Rahmen der Mitgliedschaft in der Europäischen Wirtschaft-
lichen Interessengemeinschaft ETL (European Tax & Law EWIV)
arbeiten wir bundesweit mit einer großen Zahl von Beratungspart-
nern (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unter-
nehmensberater sowie einer Leasinggesellschaft) zusammen.
Dadurch sind wir in der Lage, zentrale wie auch dezentrale
Dienstleistungen auf bundesweiter Ebene effektiv durchzuführen.

Es ist uns eine Verpflichtung, alle uns gestellten Aufgaben stets
zu Ihrer besten Zufriedenheit zu erledigen. Neben der Erfüllung
Ihrer gesetzlichen vorgeschriebenen Deklarationspflichten sehen
wir in der zukunftsorientierten Beratung derzeitige sowie künftige
Schwerpunkte unserer Beratertätigkeit.

Ihr Team der Schwarz & Partner GmbH
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ANZEIGE

„Vollkasko“ für Bauherren
Duisburg, 27. August 1998
Die Unsicherheit beim Hausbau wächst, die Zahl der
Konkurse im Bauhauptgewerbe nimmt kontinuierlich
zu. Den vorläufigen Höhepunkt bildeten die 7.788
Firmenzusammenbrüche im Jahr 1997. Für betrof-
fende Bauherren münden solche Fälle nicht selten in
ein finanzielles Debakel. Denn oft existiert kein Kon-
trakt, der vor den Konkursfolgen schützt. Seit einiger
Zeit können sich Bauherren gegen dieses Problem und
den „Pfusch am Bau“ absichern.
Pionierarbeit leistete auf dem Gebiet die FQM (Fach-
und Qualitätssicherungsgemeinschaft im Deutschen
Massivhaus-Bau e.V., Berlin), die die Konkursabsiche-
rung beim Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern in
Deutschland einführte. Die sogenannte Baufertigstel-
lungsversicherung der renommierten französischen
Immobilienversicherung CEGI garantiert den Abschluß
des Hausbaus im vorgesehenen Rahmen und ohne
Mehrkosten – selbst wenn der Baupartner Pleite geht.
„Das Leistungsversprechen der CEGI vermittelt den
Bauherren sogar eine doppelte Sicherheit“, so Heinz H.
Lachmann, Geschäftsführer der FQM. Zum einen
arbeitet der Immobilienversicherer nur mit wirtschaft-
lich gesunden Unternehmen zusammen, prüft sie sehr
sorgfältig und nimmt regelmäßig Einblick in ihre Ge-
schäftsvorgänge. Darüber hinaus übernimmt die
Gesellschaft alle anfallenden Mehrkosten bis zur Fer-
tigstellung des Hauses, falls der Baupartner in eine
wirtschaftliche Schieflage gerät.
Mit der Fünf-Phasenprüfung durch den TÜV Rheinland
stellen die Mitgliedsunternehmen der FQM außerdem
sicher, daß die erbrachten Bauleistungen einwandfrei
sind und das gefürchtete Phänomen „Pfusch am Bau“
erst gar nicht auftreten kann. „Die Kombination von
TÜV-Prüfung und Immobilienversicherung garantiert
Bauherren Sicherheit von A bis Z“, so Heinz H. Lach-
mann. „Damit ersparen sich Bauherren in jedem Fall
Risiken und Streß“.



Vor- und Nachteile. Die Eigen-
tumswohnung ist von den Kosten
her günstiger als ein freistehendes
Haus. Um die Instandhaltung und
Pflege kümmert sich ein Hausmei-
ster und die von den Eigentümern
gewählte Hausverwaltung. Auch
ist kein Garten zu pflegen.
Im eigenen Haus brauchen Sie und
Ihre Kinder auf niemanden Rück-
sicht zu nehmen. Ihre Heizung stel-

len Sie an oder ab, wie es Ihnen
beliebt. Die Gartenarbeit ist eine
willkommene Freizeitbeschäfti-
gung an der frischen Luft, und die
eigene Garage bietet Platz für
Fahrräder und das Motorrad.
Mit dem Haus haben Sie eigenen
Grund und Boden. Das ist der
Grund für die bessere Wertsteige-
rung Ihrer Immobilie. Allerdings
kostet der Quadratmeter Wohn-

fläche im eigenen Haus mehr als in
einer Eigentumswohnung. Die
zentralere Lage hat ebenfalls meist
die Wohnung. Die Entscheidung
müssen Sie für sich selbst treffen.
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Was ist beim Planen zu beachten

Einnahmen DM je Monat
O  Nettoverdienst Ehemann
O  Nettoverdienst Ehefrau
O  Kindergeld
O  Sonstige Einkünfte
Summe der Einkünfte

Ausgaben
O  Haushaltsmittel incl. Lebensmittel, Frisör, Kleidung usw.
O  Autokosten incl. Benzin, Reifen, Reparaturen
O  Wohnnebenkosten incl. Heizung, Strom, Wasser, Telefon, Rundfunk- und 

Fernsehgebühren usw.
O  Urlaub
O  Sonstiges
O  Sicherheitszuschlag (5 bis 10 %)
Summe der Ausgaben

Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen
(steht für die Darlehensraten zur Verfügung)

1.4. Was kann ich mir leisten?
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Nicht allein die technische Planung 
der Immobilie zählt...

Für viele Menschen ist die Planung einer Immobilie und
deren Erwerb ein wichtiger Schritt der persönlichen Le-
bensplanung. Sowohl der Ankauf eines schlüsselferti-
gen Neubaus als auch der Erwerb einer gebrauchten Im-
mobilie sollte durch eine sorgfältige Prüfung des Kauf-
vertrages vor Unterzeichnung in rechtlicher und steuer-
rechtlicher Hinsicht vorbereitet werden. Die  Bandbreite
des Gestaltungsspielraumes dieser Rechtsgebiete läßt
sich nur in dieser Phase des Immobilienerwerbs voll-
ständig ausschöpfen.

Nicht selten werden Immobilienerwerber bereits kurze
Zeit nach der Vertragsunterzeichnung unangenehm
überrascht, weil Vereinbarungen, die zwar mündlich an-
gesprochen, dann jedoch nicht in den Vertragstext über-
nommen wurden, ungeahnte Bedeutung erlangen.

In der Phase der Bauausführung treten regelmäßig Fra-
gen der ordentlichen Vertragserfüllung der Bauunter-
nehmer auf. Unter dem Druck, den Baufortschritt und
weitere Termine nicht zu gefährden, ist es für den Bau-
herren schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Die
Hinzuziehung eines Sachkundigen bietet in vielen Fällen
eine Möglichkeit, schriftlich Abhilfe oder Minderungs-
rechte festzulegen.

Nicht immer gelingt dies ohne die Einleitung  eines
selbständigen Beweissicherungsverfahrens. Schneller
als im Hauptverfahren bestimmt eine neutrale Stelle ei-
nen Sachverständigen, der den Umfang der behaupte-
ten Mängel prüft und Abhilfe vorschlägt. Oft ist es auf Ba-
sis des so erstellten Gutachtens möglich, einen Rechts-
streit zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, kann das Gut-
achten im Hauptverfahren zu Beweiszwecken benutzt
werden. Im Beweissicherungsverfahren ist die Formulie-
rung der Anträge durch einen Rechtsanwalt zur Vermei-
dung von Schwierigkeiten angeraten.

Zieht man erfahrene Berater in anderen Lebensberei-
chen bereits bei wesentlich kleineren Investitionen
hinzu, sollte dies auch beim Immobilienankauf selbst-
verständlich sein.

Bärbel Thier - Zehres
Rechtsanwältin

Witzlebenstr. 16
45472 Mülheim

Tel. 0208/490079
Fax 0208/7820412

Tätigkeitsschwerpunkte
Privates Baurecht    L Mietrecht
Steuerrecht             L Arbeitsrecht

Unternehmensberatung

L Termine nach Vereinbarung L
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S&K
Schulze & Kursawe
Gesellschaft für Finanzdienstleistungen
und Unternehmensführung mbH

O Finanzierungen
O Geldanlagen
O Investmentfonds
O Steuerbegünstigte Kapitalanlagen
O Versorgungskonzepte
O Betriebliche Altersversorgung
O Immobilien
O Unternehmensplanung
O Private Versicherungen
O Betriebliche Versicherungen

Roswitha Schulze   Bankkauffrau 
Werner    Kursawe  Versicherungskaufmann

Unabhängige Finanz- 
und Versicherungsmakler

Witzlebenstr. 16
45472 Mülheim
Tel. (0208) 7820-467
Tel. (0208) 7820-468
Fax (0208) 7820-469

Im Einkauf liegt der Gewinn

Für viele Kunden ist es von enormem Interesse,
aus Abgabenlast bzw. Steuerverbindlichkeiten ei-
gene Kapitalanlagen zu erwerben. Hierbei ist der
Anleger häufig überfordert, die Flut derartiger An-
gebote zu prüfen und die richtige Entscheidung
zu treffen. Wichtig ist hierbei auch, daß man sich
mit der gültigen Steuerrechtsprechung auskennt.
Wer kennt nicht die Situation, nach einiger Zeit
festzustellen, daß die getroffene Entscheidung
falsch war. Eine Erfahrung, die man besser nicht
machen sollte.
Das kleinste Übel besteht dann häufig darin, fest-
zustellen, daß man Kapital unwiederbringlich ab-
schreiben muß. Denn was vom Grunde für den
Kunden als positive Steuerlücke interessant ist,
wird oft durch überzogene Nebengebühren oder
versteckte Kosten unrentabel.
In diesem Jahr, in dem einige steuerbegünstigte
Kapitalanlagen, wie z. B. die Schiffsbeteiligungen
eine Reduzierung ihrer steuerlichen Förderung
erfahren, steht der Anleger vor der Frage nach
geeigneten Alternativen.
Wirklich interessant sind beispielsweise aufgrund
ihrer attraktiven Abschreibungsförderung
Altbaumodernisierungen in den neuen Bun-
desländern.
Hier gilt es vor allem, die Lage und die örtliche
Vermietungssituation sowie die entsprechenden
Partner zu analysieren. In gleicher Qualität und
Lage sind Preisunterschiede bis zu 1.000,–
pro qm keine Seltenheit. Was das für die Rendite
bedeutet, sollte jedem Anleger bewußt sein.

Im Einkauf liegt der Gewinn…
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann stehen wir
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
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JAHNEL • HAAS • WIRTZ • DR. BRAMMER

Steuerberater      Steuerberater    Steuerberater                     Rechtsanwalt

überörtliche Sozietät

Friedrichstraße 12

45468 Mülheim a. d. Ruhr

Telefon 02 08 / 3 00 01-0

Telefax 02 08 / 3 00 01-115

DIPL.-KFM. JOACHIM CONZEN
W I R T S C H A F T S P R Ü F E R  ·  S T E U E R B E R AT E R

SAARNER STRASSE 131 · 45481 MÜLHEIM/RUHR
TELEFON 02 08 / 42 00 77 · FAX 02 08 / 41 11 14

Wir beraten Sie in allen Fragen

der Immobilieninvestition, 

ob Selbstnutzung, Vermietung

oder Kapitalanlage

Mülheimer Straße 321
46045 OBERHAUSEN

Telefon 02 08 / 8 59 75-0
Telefax 02 08 / 8 59 75-25

FRIEDHELM SCHLIMM
STEUERBERTER

HEINZ-JOSEF SCHNEIDERS
STEUERBERATER

Tätigkeitsschwerpunkte:

❏ Steuergestaltung bei
Immobilien

❏ Erbfolgeregelung
❏ Unternehmens- und

betriebswirtschaftliche
Beratung

Diplom-Kaufmann
Rolf Schetter
Steuerberater
Blücherstraße 89
45472 Mülheim 

an der Ruhr
Tel. 02 08 / 78 09 60

W A LT R A U D  N U S S B A U M
STEUERBERATERIN

Schloßstraße 16 · 45468 M Ü L H E I M  A . D . R U H R
TELEFON (02 08) 47 74 22 · FAX (02 08) 47 94 49
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Buschhausener Straße 185
46149 Oberhausen
Telefon (02 08) 65 59 86
Fax (02 08) 65 41 88

Steuerberater
Dipl.-Ökonom Klaus Brächter
Schultenhofstraße 18
45475 Mülheim a. d. Ruhr

Geschäftsführer der
Steuerberatungsgesellschaft
Dr.-Schulz-Dipl.-Ökonom
Brächter GmbH

Telefon 02 06 / 99 68 70
Telefax 02 06 / 9 96 87 44
Telefon 02 06 / 99 68 70
Telefax 02 06 / 9 96 87 44

Dipl.-Kfm.

KKKK llll aaaa uuuu ssss     HHHH aaaa mmmm mmmm eeee ssss
Vereidigter Buchprüfer

Steuerberater

Besonderer Interessenschwerpunkt:
Steuerliche Beratung
im Immobilienbereich

Friedrich-Ebert-Straße 8 · 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 9 92 07-22 · Telefax 02 08 / 9 92 07-24

WERNER F. HALFER & KOLLEGEN GMBH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Steuerliche Gestaltung/Beratung vor Beginn Ihrer
Immobilien-Investitionen

Berechnung der

- Steuerlichen Be- / Entlastungen

- Liquiditätsplanung

- Eigenheimzulage

Leibnizstraße 9
45468 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 30 89 20 Fax 3 64 21
Ansprechpartner: StB Ciesla Mitglied in der ETL

Steuerberatungskanzlei
D. Herschbach       und
Steuerberater, Dipl. Finanzwirt, Dipl. Kfm.

F. Heuser
Steuerberater, Dipl. Finanzwirt, Dipl. Oec.

47249 Duisburg 
Bergische Landwehr 72
Telefon 02 03 / 70 81 80
Telefax 02 03 / 70 81 41

45145 Essen
Gewerbehofstraße 2
Telefon 02 01 / 22 90 98
Telefax 02 01 / 17 69 800

Intensive Beratung bei: – Finanzierungen
– Steuergestaltungen im Immobilienbereich
– Steuerliche Beratung zum Immobilienkauf
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RALF STERZENBACH
Steuerberater

Denkhauser Höfe 156 · 45475 Mülheim an der Ruhr 
Telefon 02 08 / 99 677-0 · Telefax 02 08 / 99 677-70

Matthias Rothkranz
Steuerberater

45478 Mülheim a. d. Ruhr
Blötter Weg 100 · Telefon 02 08 / 9 99 14-0

Telefax 02 08 / 9 9914 23



2.1. Auswahl eines Grund-
stücks

Grundstücksmarkt
Die Beschaffung eines geeigneten
Baugrundstücks erfolgt normaler-
weise auf dem freien Markt über
Zeitungsannoncen oder über Im-
mobilienmakler. Anfragen bei der
Stadt und gemeinnützigen Institu-
tionen können jedoch ebenso zum
Ziel führen. Eine weitere Möglich-
keit besteht in der persönlichen
Einsichtnahme örtlicher Bebau-
ungspläne beim Vermessungs- und
Katasteramt der Stadt Mülheim an
der Ruhr. Vom Verkaufswillen der
Grundstückseigentümer hängt
dann Ihr Erfolg ab.

Voraussetzungen für eine
Bebaubarkeit

Grundstücksbesitzer und -käufer
sollten sich zunächst beim Bauord-
nungsamt oder auch beim Stadt-
planungsamt der Stadt Mülheim
an der Ruhr erkundigen, ob das

Grundstück nach den planungs-
rechtlichen Zulässigkeitsvorausset-
zungen und dem Stand der Er-
schließung tatsächlich ein Bau-
grundstück ist und wie es bebaut
werden kann. Ein Grundstück ist
bebaubar, wenn das Vorhaben im
Einklang mit dem Bebauungsplan
steht und die Erschließung gesi-
chert ist

oder

es zwar nicht im Geltungsbereich
eines qualifizierten Bebauungspla-
nes, aber innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils
liegt, sich in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügt, das Orts-
bild nicht beeinträchtigt und die
Erschließung gesichert ist.

Erschließung

Ohne ausreichende benutzbare
Erschließungsanlagen, die die Ge-
bäude an den öffentlichen Staßen-
verkehr, an Wasserversorgungs-
und Abwasserentsorgungsanla-
gen anschließen, ist ein Baugrund-
stück nicht bebaubar. Ein Rechts-
anspruch des Grundstückseigentü-
mers auf Erschließung besteht
nicht.
Zu Fragen der wegemäßigen Er-
schließung und zur Abwasserent-

sorgung (Schmutz- und Regen-
wasser) wenden Sie sich bitte an
das Tiefbauamt im Rathaus der
Stadt Mülheim an der Ruhr.
Zur verbindlichen Klärung, ob
ein Grundstück bebaubar ist,
empfiehlt es sich, einen Bauvorbe-
scheid zu beantragen und zwar
beim Bauordnungsamt im Rathaus
der Stadt Mülheim an der Ruhr.

2.2. Grundstückskauf

Bevor Sie sich endgültig für ein
Grundstück entscheiden, sollten
Sie es genauer prüfen. Eine wich-
tige Rolle spielt die Untergrundbe-
schaffenheit. Bei hohem Grund-
wasserspiegel müssen beispiels-
weise entsprechende Vorkehrun-
gen getroffen werden, die auch
die Baukosten erhöhen können.
Auskünfte erhalten Sie eventuell
bei der Stadtverwaltung, von Bau-
unternehmen am Ort oder von
Nachbarn.
Erkundigen Sie sich auch genau,
wie sich die Gegend um das
Grundstück in den nächsten Jah-
ren entwickeln wird. Garantien für
eine ruhige Lage auf Lebenszeit
gibt es nirgends, doch kann man
beim Vermessungs- und Kataster-
amt erfahren, welche derzeit ab-
sehbaren städtebaulichen Planun-
gen in Vorbereitung oder durch18

D a s  B a u g r u n d s t ü c k 222
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Das Grundstück 
und der Bauherr

Der optimierte – mehrkostenvermeidende – Weg zur
Bebauung mit dem öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur als Berater.
Von der Teilungsvermessung zur Eintragung ins
Grundbuch
Der Bauplatz für das Wunschhaus ist gefunden und
die neuen Grenzen müssen festgelegt werden. Hier ist
die Beratung des öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieurs sinnvoll. Im gemeinsamen Gespräch von
Bauherr und öffentlich bestelltem Vermessungsinge-
nieur über die Größe des Hauses und den Grund-
stückzuschnitt ermittelt der Vermessungsingenieur die
baurechtlichen Möglichkeiten, damit es  später zu kei-
nen unnötigen Verzögerungen oder gar zu einem Ver-
sagen der Baugenehmigung kommt. Das Ergebnis
des Gesprächs ist  die neue Grenze, die auf dem Pa-
pier gezogen wird. Danach kann die Teilungsgeneh-
migung bei der Behörde beantragt werden. Nach Er-
teilung der Genehmigung werden vor Ort die alten

Grenzen wieder hergestellt und die neue Grenze in die
alte einbezogen und abgemarkt. In einem Ortstermin,
genannt Grenztermin, werden dem Verkäufer und
dem Erwerber die Grenzpunkte gezeigt; diese müssen
von dem Eigentümer in der Grenzniederschrift aner-
kannt werden. Die Grenzniederschrift und die zu-
gehörigen Unterlagen werden beim Katasteramt ein-
gereicht. Das Katasteramt stellt die für die Eintragung
ins Grundbuch notwendigen Auflassungsschriften
aus. Die Eintragung als Eigentümer im Grundbuch ist
die Voraussetzung für Finanzierung durch Hypothe-
ken. Die zwei wichtigsten Eckpfeiler für die Bebauung
sind gelegt: Baugrund und Finanzierung.
Amtlicher Lageplan zum Baugesuch
Die frühzeitige Erstellung des amtlichen Lageplans mit
den unten aufgeführten Punkten für Planungszwecke
optimiert die Planungsmöglichkeiten:
– rechtmäßiger Katasterbestand (Karte, Grenzlän-

gen, Eigentümer)
– Planungsrecht (z. B. Bebauungsplanfestsetzungen)
– ermittelte Höhenunterschiede auf dem Grundstück

und der direkten Nachbarschaft
– Topographie wie z. B. Bäume, Straßenprofile, Nach-

barschaftshäuser, Hydranten usw.
– Entwässerung mit Kanalschächten
– Giebel- und Firsthöhen einer Nach-

barschaftsbebauung
– bei Baulücken ermittelte Front-

breite und Überprüfung auf Schief-
stellung von Hauswänden und
Überbauungen

Die Planung des Architekten basiert
auf diesem Lageplan. In den amtli-
chen Lageplan wird der geplante
Baukörper mit den berechneten An-
gaben – Grenzabstände, Abstands-
flächen, Maß der baulichen Nutzung
– die gesamte Entwässerung, Stell-
plätze usw. eingetragen. Der öffent-
lich bestellte Vermessungsingenieur
beglaubigt die Richtigkeit seiner Ein-
tragungen. Diesen beglaubigten La-
geplan zum Baugesuch unterschrie-
ben der Bauherr und der Architekt.
Der Architekt stellt den Bauantrag
fertig und reicht ihn bei der Bau-
behörde zur Genehmigung ein.
Baugrubenabsteckung
Nach Erhalt der Baugenehmigung
kann mit den Arbeiten vor Ort begon-
nen werden. Bei den Erdaushubar-
beiten kann durch die örtliche An-
gabe der Baugrube und der Höhen-
marke Geld gespart werden, denn je-
der cbm Erdreich, der bewegt wird,
kostet Geld.
Feinabsteckung
In der fertigen Baugrube werden die

Außenkanten des genehmigten Bauwerkes auf das
Schnurgerüst übertragen.
Sockelabnahme
Kontrolle und Bescheinigung der Übereinstimmung
von Lage und Höhe des Bauwerkes und der Bauge-
nehmigung. Die Überprüfung des Rohbaues sollte vor
dem Gießen der unteren Decke erfolgen, um teure
Fehler frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
Katastermäßige Gebäudeeinmessung
Die Vermessungsgesetze der Länder fordern vom
Bauherren die amtliche Einmessung des Gebäudes.
Hiermit wird das Katasterkartenwerk fortgeführt, wo-
durch das Gebäude in den vielen Nachweisen, die
sein öffentliches Leben betreffen, dokumentiert wird.
Grenzattest
Das Grenzattest ist eine Bescheinigung, aus der her-
vorgeht, daß das Gebäude nicht über die Grenzen ge-
baut worden ist. Mit dieser Bescheinigung sind nor-
malerweise die Auszahlungsraten der Finanzierung
verbunden.
75 Jahre Erfahrung in der Vermessung
Das Vermessungsbüro von Dipl.-Ing. Iris Hartmann ist
seit 75 Jahren in Familienbesitz. Einen großen Erfah-
rungsschatz unter Einsatz modernster Technologie
zeichnet das Unternehemen aus. Als sachkundiger
Partner ist es bei Gutachten, bei Geschäfts- und Woh-
nungsbauten, bei Baugesuchen, bei Ingenieurbauten
und bei Grenzvermessungen tätig. Unter anderem
führte das Vermessungsbüro bei dem Bauvorhaben
Niederwenigern Straße in Essen die Tätigkeiten 
– Fachberatung
– Teilungsvermessung
– Höhenmessung
– amtlicher Lageplan
– Baugrubenabsteckung
– Erdmassenberechnung
– Feinabsteckung auf Schnurgerüst
– Sockelabnahme
– Gebäudeeinmessung
– Grenzattest
aus.
Zusätzlich werden auch Beweissicherungsnivelle-
ments, Deformationsanalysen und Qualitätsanalysen
nach dem neuesten Stand durchgeführt.

Dipl.-Ing. Iris Hartmann
Reulsbergweg 10
45257 Essen
Tel. 02 01 / 84 80 80
Fax 02 01 / 8 48 08–55
email 101607.3043
@compuserve.com
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Dr. Ferschen & Partner
Rechtsanwälte      Wirtschaftsprüfer      Steuerberater      GbR

Tätigkeitsschwerpunkte im Baurecht
Zusammenhang mit dem Erb-/Steuerrecht einschließlich
vorliegenden Bauhandbuch: förderrechtlicher Bestimmungen

Vertragsrecht

Großenbaumer Straße 93 45481 Mülheim an der Ruhr
Tel. 0208/ 48 49-0 Fax: 0208/ 48 49 - 300

Der Grundstückserwerb

Der Erwerb eines Grundstückes ist, gleichgültig ob er der Kapitalanlage, der anschließenden Errichtung eines Neubaus oder dem Er-
werb einer Gebrauchtimmobilie dient, stets eine der wesentlichen Weichenstellungen für das Gesamtprojekt. Im Vorfeld des Erwerbs gilt
es daher, die finanziellen Rahmenbedingungen, steuerrechtliche Fragen und ggf. auch staatliche Fördermittel ebenso zu klären wie ver-
tragliche Aspekte. Mancher Erwerber nämlich hat eine Vertragsbestimmung, die bei Vertragsschluß noch klar erschien, erst im nachhin-
ein „verstanden“.

Beim Erwerb einer Neuimmobilie überwiegt im privaten Wohnungsbau der Erwerb vom Bauträger (sog. „schlüsselfertiges Bauen“). Ob-
wohl vielfach noch vom Kauf eines Objektes die Rede ist, geht der Vertrag mit dem Bauträger rechtlich weit über einen Kauf hinaus. We-
sentlicher Teil des Vertrages ist die Verpflichtung des Bauträgers, das Haus nach Maßgabe einer dem Vertrag zugrundeliegenden Bau-
beschreibung mangelfrei zu erstellen. Die Baubeschreibung legt im Detail fest, was im Kaufpreis enthalten ist. Was nicht enthalten, aber
gewünscht ist, muß später zusätzlich in Auftrag gegeben werden. Daneben enthält der Bauträgervertrag wichtige Regelungen zum Zah-
lungsplan, zur Fertigstellung des Objektes, zur Übergabe desselben bei Bezugsfertigkeit, außerdem zur Haftung des Bauträgers für auf-
tretende Baumängel.

Beim Erwerb einer Gebrauchtimmobilie hat der Käufer sein Augenmerk nicht nur auf den tatsächlichen Zustand des Objekts, sondern
– in rechtlicher Hinsicht – auch auf die Zusagen des Verkäufers zum rechtlichen und tatsächlichen Zustand von Grundstück und Gebäude,
auf Haftungsfreizeichnungen, auf den ungehinderten Besitz- und Eigentumsübergang und auf angemessene Zahlungsbedingungen zu
richten, um nur einige Stichworte zu nennen.

Besonderheiten in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht beim Grundstückserwerb ergeben sich z. B. dann, wenn Schenkungen, ein Er-
werb im Rahmen einer Auseinandersetzung unter Miterben oder ähnliche Situationen gegeben sind.

Insgesamt sollte der Grundstückserwerb in aller Regel Anlaß sein, im Vorfeld fachkundigen Rat einzuholen.



bereits bestehende Bebauungs-
pläne geltendes Recht sind.
Im Normalfall wird beim Grund-
stückskauf der Kaufpreis vollstän-
dig bezahlt. Daneben gibt s aber
noch andere Kaufformen z. B. die
Nutzung im Wege des Erbbau-
rechts. Dieses ist ein im Grundbuch
gesichertes Recht zur baulichen
Nutzung eines fremden Grund-
stücks. Eine weitere Alternative
bietet der Grundstückskauf auf
Rentenbasis. Diese Rente ist nicht
an eine feste Laufzeit gebunden,
sondern bis zum Lebensende des
rentenberechtigten Verkäufers zu
bezahlen. Außer einem Blick in
das Grundbuch beim Amtsgericht,
aus dem Sie über privatrechtliche
Verpflichtungen (z. B. Dienstbar-
keiten) informiert werden, die auf
dem Grundstück ruhen, ist es rat-
sam, auch eine Auskunft aus dem
Baulastenverzeichnis einzuholen.
Dieses wird beim Bauordnungsamt
geführt und informiert Sie über öf-
fentlich-rechtliche Verpflichtungen,
die mit dem Grundstück verbun-
den sind. Hierzu zählen insbeson-
dere Baulasten zur Sicherung ei-
ner Abstandsfläche oder einer Zu-
wegung zugunsten des Nachbarn.
Hieraus können sich ggf. Ein-
schränkungen für die bauliche
Ausnutzung Ihres Grundstücks er-
geben.

Grundstückswerte

Auskünfte über Bodenwerte von
Grundstücken erhalten Sie beim
Gutachterausschuß für Grund-
stückswerte bei der Stadt Mülheim
an der Ruhr. Aufgrund einer Kar-
tenübersicht können Sie dort die
jeweils aktuellen Bodenrichtwerte
in Erfahrung  bringen, die einen
ersten guten Anhalt für Grund-
stückspreise bringen. Diese Werte
stellen Durchschnittswerte der auf
dem freien Markt erzielten Kauf-
preise dar.

2.3. Teilungsgenehmigung

In vielen Fällen ist es erforderlich,
das Baugrundstück im rechtlichen
Sinne erst noch zu schaffen. Falls
Ihr Grundstück aus einem größe-
ren im Grundbuch eingetragenen
Grundstück herausgetrennt wer-
den muß, ist eine Teilungsvermes-
sung erforderlich. Erst nach Über-
nahme der Vermessung in das Ka-
taster ist die Eigentumsumschrei-
bung im Grundbuch möglich.
Die Teilung eines Grundstückes
zum Zwecke der Bebauung erfor-
dert in den meisten Fällen eine Tei-
lungsgenehmigung durch die Bau-
aufsichtsbehörde. Auskünfte

hierzu erteilen Ihnen das Bauord-
nungsamt und das Vermessungs-
und Katasteramt der Stadt Mül-
heim an der Ruhr, die öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieure
oder Ihr Notar.

2.4. Nebenkosten

Beim Grundstückskauf kommen
neben den Grundstückskosten
noch Nebenkosten dazu: Grund-
erwerbsteuer (3,5 % vom Kauf-
preis) und Notariats- und Grund-
buchkosten (ca. 1,5 % bis 3,0 %
vom Kaufpreis). Haben Sie ein
Haus über einen Makler erwor-
ben, fällt die Maklerprovision in
Höhe von 3 % bis 6 % des Kauf-
preises zzgl. Mehrwertsteuer an.

2.4.1. Erschließungs-
beiträge

Art und Umfang einer solchen
Kurzinformation sind wenig geeig-
net, die Problematik der Er-
schließungsbeiträge darzustellen.
Erfragen Sie bitte genauere Infor-
mationen zu Ihrem Baugrundstück
beim Tiefbauamt der Stadt Mül-
heim an der Ruhr. 21

Das  Baugrundstück
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Friedrich Karl
Ufermann

Fachbetrieb des
Fliesengewerbes

FLIESENLEGERMEISTER

Ausführung sämtlicher Fliesenarbeiten,
anfallenden Reparatur- und Maurerarbeiten

Friedhofstr. 150 · 45478 Mülheim-Ruhr · Tel. 02 08 / 5 22 37

Seit über 30 Jahren

FRANZ W. HASENBECK
Gas- und Wasserinstallation – Sanitäre Anlagen – Rohrreinigung

Geschäftsgründung 1899

Heißener Str. 26–28 · 45468 Mülheim an der Ruhr · Tel. 02 08 / 47 24 20
Fax 02 08 / 47 13 66 · Mobil 01 72 / 2 60 66 90 · Privat 02 08 / 3 18 31

FENSTER • TÜREN • TORE • MODERNER INNENAUSBAU

HASELBECK + KREUL
Bauelemente + Schreinerei GmbH
Friedhofstr. 55 • 45478 Mülheim (Ruhr)-Speldorf
Tel. 02 08 / 5 08 85 + 59 83 64 • Fax 02 08 / 5 76 37

Standgeräte
Einbaugeräte

Küchen

Friedhofstr. 53 
45478 Mülheim
Telefon 02 08 / 5 49 11 
+ 59 20 43

Der erste Eindruck ist der beste!

Malerei, 
Anstrich, 

Verglasung, 
Edelputze, 
Fassaden-

beschichtung,
Bodenbeläge und

Verlegung, 
Hochdruckreinigung

Peter van Heek
Malermeister

Cheruskerstraße 29
45479 Mülheim a. d. Ruhr

Telefon und Fax 42 55 93

O Dacheindeckung

O Bauklempnerei

O Fassadenbau

O Reparaturarbeiten

O FlachdachabdichtungDachdeckermeister

Eisfahrtstraße 1    ·    45478 Mülheim
Tel. 02 08 / 5 63 68 · Fax 02 08 / 59 30 24

j Fenster · Türen
Markisen
Wartung
Reparaturen
tägl. Musterschau

KAISER & PARTNER GmbH
Virchowstraße 12 · 46047 Oberhausen

Telefon 02 08 / 87 43 50 + 02 03 / 77 51 94

Tischlerei
Schmeling GmbH

Messebau - Innenausbau - Fenster & Türen - Möbel nach Maß

Viehgasse 6 · 45481 Mülheim an der Ruhr
Fon Fax Mobil
0208-48 41 50 0208-4 84 15 20 0171-6 31 35 95



2.4.2. Notarkosten

Die Notariats- und Grundbuchko-
sten betragen zwischen 1,5 % und
3,0 % des Kaufpreises. Kaufen Sie
lediglich ein Grundstück, so wer-
den die Kosten hiervon berechnet.
Kaufen Sie ein bereits bestehendes
Objekt oder schließen Sie einen
Vertrag mit einem Bauträger über
die Immobilie ab, so werden die
Gebühren von der im Vertrag ge-
nannten Summe berechnet.

2.4.3.Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer wird
ebenfalls vom Kaufpreis berech-
net. Es werden z. Z. 3,5 % der ver-
einbarten Summe in Rechnung ge-
stellt.
Die Grunderwerbsteuer wird, so-
weit diese im Kaufvertrag enthal-
ten ist, auch vom Gebäudewert
verlangt. Von einer gebrauchten
Immobilie im Wert von 400.000,-
DM werden demnach 14.000,-
DM Grunderwerbsteuer berech-
net. Kaufen Sie ein Grundstück in

eigener Regie, so bezahlen Sie
lediglich vom Grundstückswert die
verlangten 3,5 % Steuern.

2.4.4. Sonstige
Nebenkosten

Beim Grundstückskauf können
weitere Nebenkosten Ihren Geld-
beutel belasten: wie zum Beispiel
Vermessungskosten für amtliches
Vermessen des Grundstücks und
Baugenehmigungskosten.
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Checkliste Grundstücks-/Hauskauf

Geschäfte
Bushaltestelle
Ärzte
Öffentliche Verkehrsmittel
Kurze Entfernung zum Arbeitsplatz
Garten
Grundstücksgröße
Zentrale Lage
Freizeitangebote/Spielplätze
Kindergarten/Schule

Wichtig  Vorhanden  Nicht 
wichtig

O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
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Ans ichten

Schloß Styrum mit Wasserturm
Aquarius



3.1. Bauplanungsrecht

Jedes Grundstück der Stadt liegt
entweder im Bereich eines „Bebau-
ungsplans“, eines „Vorhaben- und
Erschließungsplans“, innerhalb ei-
nes „im Zusammenhang bebauten
Ortsteils“ oder im „Außenbe-
reich“. Im Baugesetzbuch (BauGB)
sind für jeden der genannten Be-
reiche die Voraussetzungen dar-
gestellt, unter denen ein Bauvorha-
ben zulässig ist.
Das Baugesetzbuch geht davon
aus, daß Städte und Gemeinden
das Baugeschehen in ihrem Gebiet
vorrangig durch Bauleitpläne re-
geln.
Die Bauleitplanung kennt zwei Stu-
fen:
a) die vorbereitende Bauleitpla-

nung, die im Flächennutzungs-
plan dargestellt wird und

b) die verbindliche Bauleitpla-
nung, die sich in den Bebau-
ungsplänen niederschlägt.

Der Rat der Stadt Mülheim an der
Ruhr ist zuständig für die Verab-
schiedung der Bauleitpläne.

3.1.1. Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan umfaßt
das gesamte Stadtgebiet und ord-

net den voraussehbaren Flächen-
bedarf für die einzelnen Nut-
zungsmöglichkeiten, wie z. B. für
Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Erho-
lung, Landwirtschaft und Gemein-
bedarf.
Aus dem Flächennutzungsplan
entsteht jedoch kein unmittelbarer
Anspruch auf die dargestellte Nut-
zung, da aus diesem Plan erst ein
Bebauungsplan entwickelt werden
muß.
Bei abweichenden Festsetzungen
im Bebauungsplan muß
grundsätzlich der Flächennut-
zungsplan geändert werden. Das
Verfahren zur Aufstellung eines
Flächennutzungsplans entspricht
in der Beteiligung der Behörden
und Bürger dem nachstehend be-
handelten Bebauungsplanverfah-
ren.

3.1.2. Bebauungsplan

Der Bebauungsplan setzt als ver-
bindliche Ortssatzung in Teilgebie-
ten der Stadt die mögliche Nut-
zung der Grundstücke exakt fest.
Die Aufstellung eines Bebauungs-
planes beschließt der Planungs-
ausschuß der Stadt Mülheim an
der Ruhr, sobald und soweit es für
die städtebauliche Entwicklung
und Ordnung erforderlich ist. Der

Bebauungsplanentwurf, den in der
Regel das Stadtplanungsamt er-
stellt, wird einer im Baugesetzbuch
festgelegten Behörden- und Bür-
gerbeteiligung unterzogen. Im
Rahmen der „vorgezogenen Bür-
gerbeteiligung“ und später dann
während der einmonatigen „öf-
fentlichen Auslegung“, die beide
vorher ortsüblich, d. h. im Amts-
blatt der Stadt Mülheim an der
Ruhr, und zusätzlich in der Presse
bekanntgemacht werden, haben
die Bürger Gelegenheit, den Be-
bauungsplan kennenzulernen und
Bedenken und Anregungen zu
äußern. Die Prüfung der Bedenken
und Anregungen kann dann auch
zu Änderungen des Bebauungs-
planentwurfes führen.
Der Rat der Stadt Mülheim an der
Ruhr beschließt den Bebauungs-
plan – nach Prüfung vorgetra-
gener Einwendungen – als Sat-
zung, die dann nach der Geneh-
migung durch die Bezirksregie-
rung Düsseldorf mit der ortsübli-
chen Veröffentlichung rechtskräftig
wird. 25

Das  Baurecht333



26

SCHEIDT · OHLETZ · WILLUHN · DENKER

Rechtsanwälte, Notare & Steuerberater

HELMUT SCHEIDT 
Rechtsanwalt und Notar 
* lmmobilienR, ErbR

GERD OHLETZ Rechtsanwalt und Notar 
* lmmobilienR, privates BauR

JÜRGEN WILLUHN
Rechtsanwalt und Notar 
*ArbeitsR, öffentl. BauR, WettbewerbsR 

REINHARD DENKER
Rechtsanwalt u. Steuerber. 
* HandelsR, GesellschaftsR, SteuerstrafR 

MANFRED THALMANN Rechtsanwalt 
* VersicherungsR, VerkehrsR

DR. CHRISTIAN HEYN Rechtsanwalt 
* WettbewerbsR, PresseR, UrheberR 

REINHARD TEKATH Rechtsanwalt 
* MietR, FamilienR, ArbeitsR 

DR. GUDRUN ENGELS Rechtsanwältin 
* privates BauR, BankR, LeasingR 

DR. JOHANNES KOLBECK 
Rechtsanwalt und Steuerber.
* HandelsR, GesellschaftsR, SteuerstrafR 

ARNDT MÖNNING Rechtsanwalt 
* VersicherungsR, MietR

45131 Essen, Rüttenscheider Str. 120
Z & 02 01/77 50 41, Fax 02 01/724 81 67
* anwaltliche Tätigkeitsschwerpunkte

…wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.
Die Baugenehmigung ist nach § 75 BauONW zu erteilen, wenn
das Bauvorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
spricht. Es scheint daher nur folgerichtig zu sein, wenn der
Bauherr aufgrund der Baugenehmigung meint, die öffentlich-
rechtliche Unbedenklichkeit seines Vorhaben sei abgesichert.
Der Bauherr wird deshalb häufig sehr überrascht sein, wenn
sein Nachbar gegen die erteilte Baugenehmigung Wider-
spruch einlegt und in Verfolgung dieses Widerspruchs beim
Verwaltungsgericht Klage erhebt. Widerspruch und Klage
hemmen zwar die Realisierung der Baugenehmigung – wenn
die Behörde deren Sofortvollzug angeordnet hat – nicht, der
Nachbar kann aber in einem sog. Eilverfahren vor dem Ver-
waltungsgericht versuchen, die aufschiebende Wirkung sei-
nes Widerspruchs bzw. der Klage herstellen zu lassen und die
Stillegung ggf. bereits begonnener Bauarbeiten zu erreichen.
Der entsprechende Widerstand gegen die Baugenehmigung
und die Schritte zur Verhinderung einer Realisierung des Vor-
haben werden im Regelfall vom Nachbarn damit begründet,
daß seine nachbarlichen Rechte, insbesondere sein Eigen-
tumsrecht, durch die Genehmigung verletzt werden. Die Bau-
genehmigungsbehörde prüft zwar auch diese Aspekte, bevor
die Baugenehmigung erteilt wird. Die Sicht der Baugenehmi-
gungsbehörde stimmt aber nicht immer mit derjenigen des
Nachbarn überein. Letztendlich entscheidet das Verwaltungs-
gericht darüber, ob der Nachbar tatsächlich durch die von ihm
angegriffene Genehmigung in seinen Rechten verletzt wird.
Nicht jede Verletzung materiellen Rechts führt dazu, daß die
Baugenehmigung aufgrund der nachbarlichen Rechtsmittel
aufzuheben ist. Vielmehr wird dies nur dann geschehen, wenn
durch die Baugenehmigung eine Vorschrift verletzt wird, die –
so die Rechtsprechung – zumindest auch die Funktion hat, die
Rechte des Nachbarn zu schützen. Eine solche Funktion
kommt z. B. den Vorschriften des § 6 BauONW über die Ab-
standsflächen (verständlicher: Grenzabstände) zu, nicht je-
doch z.B. der planungsrechtli~ chen Vorschrift des § 34
BauGB, daß sich ein Vorhaben in die Eigenart der näheren
Umgebung „einzufügen“ habe.
Angesichts der komplexen Materie kann es zweckmäßig sein,
den Nachbarn mit den Details einer Planung bekanntzuma-
chen. Häufig wird nämlich eine Baugenehmigung allein des-
halb angefochten, weil der Nachbar nicht weiß, was denn zur
Errichtung kommen soll. Hat der Nachbar den Bauantrag
durch Mitunterzeichnung „abgesegnet“, ist es ihm verwehrt,
sich dann später doch noch gegen die Baugenehmigung zur
Wehr zu setzen. J W.



Ein Rechtsanspruch auf Bebau-
ungspläne besteht aber nicht.
Der sogenannte „Vorhaben- und
Erschließungsplan“ ist ein ähnli-
ches Planungsintrument wie der
Bebauungsplan: Er ermöglicht je-
doch die zügige Festsetzung von
Bauflächen für Bereiche, wo ein
konkretes Vorhaben planungs-
rechtlich umgesetzt werden soll.

3.1.3. Der unbeplante
Innenbereich

Liegt das zur Bebauung vorgese-
hene Grundstück außerhalb des
Geltungsbereichs eines Bebau-
ungsplans, aber innerhalb eines
im Zusammenhang bebauten
Ortsteils, so regeln sich die Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen für Ihr
Bauvorhaben nach dem § 34 des
Baugesetzbuchs. Danach ist Ihr
geplantes Bauvorhaben dann
zulässig, wenn es sich nach Art
und Maß der baulichen Nutzung,
der Bauweise und der überbauba-
ren Grundstücksfläche in die Ei-
genart der näheren Umgebung
einfügt. Die Erschließung muß ge-
sichert sein, und das Ortsbild darf
nicht beeinträchtigt werden.

3.1.4. Der Außenbereich

Als Außenbereich im planungs-
rechtlichen Sinne werden Bereiche
verstanden, die weder im Gel-
tungsbereich eines Bebauungs-
plans (oder eines Vorhaben- und
Erschließungsplans) noch im unbe-
planten Innenbereich liegen. Der
Außenbereich soll grundsätzlich
von jeglicher Bebauung freigehal-
ten werden.
Hier können Sie mit einer Bauge-
nehmigung nur in Ausnahmefällen
rechnen. Zulässig sind zunächst
unter bestimmten Voraussetzungen
nur landwirtschaftliche Bauvorha-
ben und weitere im § 35 des Bau-
gesetzbuchs aufgezählte Vorha-
ben. Sonstige Vorhaben können
zugelassen werden, wenn sie öf-
fentliche Belange nicht beeinträch-
tigen. Zu den sogenannten „öffent-
lichen Belangen“ zählen in beson-
derem Maße u. a. Natur- und
Landschaftsschutz, Gewässer-
schutz und die Darstellungen des
Flächennutzungsplans.

3.2. Bauordnungsrecht

Die Bauordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (BauO NW,
Landesbebauung) bildet die
Grundlage des Bauordnungs-
rechts.  Dieses gilt für alle bauli-
chen Anlagen, unabhängig da-
von, ob diese ausdrücklich geneh-
migungspflichtig sind.
Neben Anforderungen an Grund-
stücke und an bauliche Anlagen
sind in der Landesbauordnung das
Baugenehmigungsverfahren
einschließlich der Bauüberwa-
chung sowie die Zuständigkeiten
der am Bau Beteiligten
(Bauherr/in, Entwurfsverfasser/in,
Unternehmer/in etc.) und der
Behörden geregelt.

27
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Das Baurecht 

Verfasser:
Rechtsanwalt Wilfried Hüge
In Mülheim a.d. Ruhr

Das Baurecht gliedert sich in zwei
große Bereiche, zum einen in das öf-
fentliche Baurecht und zum anderen in
das private Baurecht. Das öffentliche
Baurecht regelt, ob und in welcher
Weise ein Grundstück bebaut oder ge-
nutzt werden darf. Das private Baurecht
ist Teil des Zivilrechtes und umfaßt ins-
besondere das Werkvertragsrecht und
das Architektenrecht.

Das öffentliche Baurecht gliedert sich
insbesondere in das Bauplanungsrecht
und in das Bauordnungsrecht. Dane-
ben ist das Denkmalschutzrecht, das
Städtebauförderungsrecht, das Stra-
ßen- und Wegerecht und das öffentli-
che Wohnungsrecht zu beachten.

Das Bauplanungsrecht ist im wesentli-
chen im Baugesetzbuch geregelt. Maß-
geblich ist jetzt die Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. August 1997
die seit dem 01.01.1998 in Kraft ist. § 1
des Baugesetzbuches beschreibt die
Aufgabe der Bauleitplanung als Vorbe-
reitung der baulichen oder sonstigen
Nutzung der Grundstücke. Die Vorbe-

reitung geschieht durch Bauleitpläne,
zu denen insbesondere der Flächen-
nutzungsplan und der Bebauungsplan
gehören.

Gemäß § 5 des Baugesetzbuches ist
im Flächennutzungsplan für das ganze
Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung
ergebende Art der Bodennutzung unter
Beachtung der voraussehbaren Be-
dürfnisse der Gemeinde in ihren
Grundzügen darzustellen.

Der Bebauungsplan enthält die rechts-
verbindlichen Festsetzungen für die
städtebauliche Ordnung. Er bildet die
Grundlage für weitere, zum Vollzug des
Baugesetzbuches erforderliche Maß-
nahmen. Der Bebauungsplan ist also
der konkretere Bauleitplan. 

In Gebieten, für die ein Bebauungsplan
rechtswirksam von der Gemeindever-
waltung beschlossen und verkündet
wurde, bestimmt sich die Bebaubarkeit
und Nutzbarkeit eines Grundstückes al-
lein nach diesem Bebauungsplan.

Häufig sind Gebiete, die nicht von ei-
nem Bebauungsplan überplant sind. In
solchen Bereichen bestimmt sich die
Bebaubarkeit und sonstige Nutzung ei-
nes Grundstückes nach § 34 Bauge-
setzbuch, vorausgesetzt, das Grund-
stück liegt innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles. Ein sol-
cher Zusammenhang ist gegeben,
wenn auch die Nachbargrundstücke

bebaut sind oder baulich genutzt wer-
den. Innerhalb eines solchen im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles ist
eine Baumaßnahme zulässig, wenn sie
sich nach Art und Maß der baulichen
Nutzung, der Bauweise und der Grund-
stücksfläche, die überbaut werden soll,
in die Eigenart der näheren Umgebung
einfügt und wenn die Erschließung ge-
sichert ist. Der Rahmen der näheren
Umgebung wird von den benachbarten
Grundstücken gesetzt. Die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse müssen gewahrt bleiben.
Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt
werden. 

Gegensatz zum unbeplanten, im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil (sog.
Innenbereich) ist der sog. Außenbe-
reich. Er wird gekennzeichnet durch
grundsätzlich unbebaute Grundstücke
außerhalb des Bebauungszusammen-
hanges. Im Außenbereich ist die Nut-
zung und Bebauung von Grundstücken
im großen Maße eingeschränkt. Nur
sog. privilegierte Vorhaben, zu denen
insbesondere land- oder forstwirt-
schaftliche Betriebe zählen, sind im
Außenbereich, also in der freien Natur
statthaft und zulässig. 

Das Baugesetzbuch regelt auch die
komplizierten Verfahren der Grund-
stücksumlegung (oft: Grundstücks-Zu-
sammenlegung) im Zuge der Vollzie-
hung von Bebauungsplänen, insbeson-
dere zur Erschließung und Entwicklung
von Baugrundstücken, sowie das Ver-
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fahren der Sanierung von Ortsteilen.
Zusammenfassend läßt sich damit sa-
gen, daß das Baugesetzbuch die allge-
meinen Vorschriften des öffentlichen
Baurechtes enthält. Es handelt sich um
Bundes-Recht.

Konkrete bautechnische Fragen, ins-
besondere die der Standsicherheit, der
Belichtung der Räumlichkeiten, des
Feuer- und Brandschutzes sowie der
Baugenehmigung als solcher sind im
Bauordnungsrecht geregelt. Dabei
handelt es sich um Länderrecht. Für
Nordrhein-Westfalen ist zur Zeit maß-
geblich die Landesbauordnung vom
07. März 1995, die seit dem 01.01.1996
gilt.

Das Bauordnungsrecht regelt das Ver-
fahren, das beschritten werden muß,
um eine Baugenehmigung zu erhalten.
Es führt auch die Sonderfälle auf, in de-
nen eine Baugenehmigung nicht bean-
tragt werden muß. Das Bauordnungs-

recht bestimmt auch die Fassadenge-
staltung, die Zulässigkeit von Vor-
dächern, Reklame-Schildern und ande-
rer mit dem Gebäude verbundener
Werbeträger.

Soweit für ein Bauvorhaben oder eine
Nutzungsänderung eine Baugenehmi-
gung erforderlich ist, bedarf es des An-
trages bei der Baugenehmigungs-
behörde. Dazu sind umfangreiche, de-
taillierte fachliche Angaben, teilweise
unter Verwendung von Antragsformula-
ren zusammenzustellen und zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Einzelheiten
bestimmt in Nordrhein-Westfalen die
Verordnung über bautechnische Prü-
fungen. 

Solche Genehmigungsanträge können
nicht von jedermann und formlos ge-
stellt werden. Die Anträge müssen vom
Bauherrn und Antragsverfasser unter-
zeichnet sein. In diesem Sinne bauvor-
lageberechtigt sind Architekten, Innen-

architekten und sonstige beratende In-
genieure (z. B. Statiker), denen die
Bauvorlageberechtigung zuerkannt
wurde.

Nicht selten kommt es mit der Bauge-
nehmigungsbehörde zu Meinungsver-
schiedenheiten über die richtige An-
wendung und Auslegung sowohl des
Bauplanungsrechtes als auch des Bau-
ordnungsrechtes. Die dabei zu beant-
wortenden Fragen sind zumeist kompli-
zierter juristischer Art. Deshalb ist drin-
gend anzuraten, daß der betroffene
Grundstückseigentümer und der ihn
betreuende Architekt/Innenarchitekt
möglichst frühzeitig, am besten schon
beim ersten Auftreten solcher Mei-
nungsverschiedenheiten, den fachkun-
digen Rat eines auf das öffentliche
Baurecht spezialisierten Rechtsanwal-
tes einholt oder diesem die Durchset-
zung des Anspruches auf Erteilung der
Baugenehmigung oder Nutzungsände-
rungsgenehmigung überträgt.

Rechtsanwalt

WILFRIED HÜGE
I Werkvertragsrecht
I Baugenehmigungsverfahren
I Architekten-Abrechnungen

Stiftstraße 68 in 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon  02 08 / 3 00 67-0 · Fax  02 08 / 3 00 67-15

I Tätigkeitsschwerpunkte
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ZIMMERMEISTER

M Zimmerei   M Holzbau
M Sanierungsarbeiten
M Umbauarbeiten
M Innenausbau

45478 Mülheim / Ruhr · Elbestr. 27 · Tel. 02 08 / 5 57 91 · Fax 02 08 / 5 17 06

ELEKTRO
HEINRICH MARTIN GbR
ELEKTROINSTALLATIONEN · NACHTSPEICHER · SPRECHANLAGEN · ALARMANLAGEN

Video-Sprechanlagen · Komplette Antennenanlagen
Rolltorsteuerungen · Komplette Nachtspeicher
Telefonanlagen · Solartechnik · Instabus-Technik

Hingbergstr. 157 · 45470 Mülheim a. d. Ruhr
Tel. 02 08 / 43 36 24 · Fax 02 08 / 43 86 74

SOLAR
SPEZIALIST

IN NRW
Mitten im Ruhrgebiet finden Sie

alles über Solar,
an Deutschlands
größter
Caravanstraße (B1)

Photovoltaik Photothermik
Soltec Reimann GmbH
Groß und- Einzelhandel
Kölner Str. 239 (Caravanstr. B1)
45481 Mülheim/Ruhr
Tel./Fax: 02 08 / 48 54 16

Ab morgen schöner baden!

Wanne-in-Wanne ist ein marktführendes System
für die Badrenovierung ohne Schmutz und
Fliesenschaden. Bitte fordern Sie unseren 
kostenlosen Farbprospekt an.

Heizung und Sanitär
Abflußreinigung
Reparaturdienst

Strickerschmidt
Tel. + Fax 02 08 / 66 92 92

➨ Tel.: 02 08 / 40 19 75 · Fax: 02 08 / 40 19 76

Meisterbetrieb für
Beratung, Planung und Ausführung von Gartenanlagen

Pflasterarbeiten · Erdbewegungen
Ausschachtungen · Kellerisolierungen

Herwarthstraße 35 · 45476 Mülheim an der Ruhr

Seit über 40 Jahren in Mülheim Saarn

• Badrenovierung
• Heizungsmodernisierung
• Rohrreinigung
• Kundendienst
• Wartung

Meisterbetrieb für
Sanitär- und 

Heizungstechnik

Quellenstraße 81
Telefon 48 63 77

MALERBETRIEB
MICHAEL ZIPPLER

Malerarbeiten • Fassadengestaltung
Vollwärmeschutz • Stuckarbeiten

Bodenbeläge
Alles aus einer Hand

Vom Entwurf bis zur Fertigstellung.
Wir beraten Sie gern unverbindlich!

Z 02 08 / 87 87 06
Hofackerstr. 11 · 45478 Mülheim
Tel. 02 08 / 5 58 40 · Fax 5 25 55

P Reparatur-Sofortdienst 
P Bedachungen aller Art 
P Fassadenbekleidungen 
P Bauklempnerei 
P Abdichtungen 
P Balkon- und Terrassensanierung 
P Dachbegrünung 
P Wohnraum-Dachfenster 
P Denkmalpflege 
P Solarmontage 
P Rinnenreinigung

Dach- und 
Fassadenbau
H. Kessel GmbH
Meisterbetrieb · Innungsmitglied

Garten- und Landschaftsbau



4.1. Der Architekt / 
Die Architektin

Bei der Planung und Herstellung
eines Bauwerks wird der Bauherr /
die Bauherrin mit einer Fülle von
Fragen, Entscheidungen und
Schwierigkeiten konfrontiert, die
nur mit umfangreichen Fachkennt-
nissen und entsprechender Erfah-
rung auf dem Bausektor geklärt
werden können.
Viele angehende Bauherren sind
der Meinung, daß sie nur günstig
und nach eigenen Vorstellungen
bauen könnten, wenn sie möglichst
viel selbst in die Hand nehmen.
Doch bei der Anzahl der rechtli-
chen, technischen, wirtschaftlichen
und nicht zuletzt künstlerischen
Fragen ist die Gefahr groß, den
Überblick zu verlieren, Situationen
falsch einzuschätzen, so daß sich
die Kosten sogar erhöhen können.
In aller Regel sollte man deshalb
auf die Einschaltung eines bauvor-
lageberechtigten Architekten nicht
verzichten. Durch gezielte Pla-
nung, Vergabe und Abwicklung
des Projekts steht sich der Bauherr
meistens trotz des Honorars, das
der Architekt gemäß der Honorar-
ordnung (HOAI) berechnet, un-
term Strich günstiger.
Nicht jeder darf sich Architekt nen-
nen. In den Architektengesetzen
der Länder ist geregelt, wer die Be-

rufsbezeichnung Architekt führen
darf und bauvorlageberechtigt ist.
Im Zweifel kann sich jeder Bauherr
an die zuständige Architekten-
kammer wenden, wo die Architek-
ten registriert sind.

4.2. Wie findet man den
richtigen Architekten

Der schnellste Weg führt immer
über Bekannte oder über Bauob-
jekte in der näheren Umgebung,
die Ihnen besonders zusagen. Eine
andere Möglichkeit ist, sich ganz
unverbindlich mit einem ortsansäs-
sigen Architekten zu einem Ge-
spräch zu verabreden und sich
dessen Arbeiten zeigen zu lassen.
Sie können sich Veröffentlichungen
in Fachzeitschriften ansehen oder
Wettbewerbsergebnisse studieren.
Besichtigen Sie Gebäude und kon-
kretisieren Sie Ihre Vorstellungen
von Ihrem zukünftigen Haus.

4.3. Schritte zur Zusammen-
arbeit

Das Aufgabengebiet des Architek-
ten hat sich im Laufe der Zeit stark
erweitert. Ein Bauwerk ist nicht nur
ein technisches Gebilde, ein kon-
struktives Gefüge aus verschiede-
nen Baustoffen, es entsteht auch

durch künstlerische Gestaltung
und stellt ein wirtschaftliches Wert-
objekt dar.
Der Architekt ist somit eine Art
Sachwalter des Bauherrn und ge-
nießt daher in besonderem Maße
dessen Vertrauen.
Der Architekt hat die Aufgabe, die
Vorstellungen, Wünsche, Lebens-
gewohnheiten seines Bauherrn mit
den grundstücksbezogenen und fi-
nanziellen Möglichkeiten in Ein-
klang zu bringen und in einen dar-
über hinaus baugenehmigungs-
fähigen Entwurf zu verarbeiten.
Viele Bauherren, die mit ihrem Ar-
chitekten Vorgespräche führen,
sind sich nicht darüber im klaren,
ab wann es rechtlich zu einer Be-
auftragung und damit zu einem
Honoraranspruch kommt. Da ein
Architektenvertrag nicht formbe-
dürftig ist, also mündlich oder
schriftlich geschlossen werden
kann, sollten sich Architekt und
zukünftiger Bauherr frühzeitig
über Art und Umfang der ge-
wünschten Leistungen austau-
schen. 31
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Nutzung – Baurecht – Budget
Die Verbin-
dung und Er-
füllung dieser
drei Haupt-
rahmenbe-
dingungen
prägen die
Architektur. In
diesen Grenzen muß der Architekt die
kreative, ganzheitliche Lösung finden, die
die eigentliche architektonische Leistung
ausmacht.
Bei der Auswahl eines Architekten sollte
man nicht oberflächlich der Fassade
glauben, sondern sich in den Raum, die
Architektur, begeben und auf diese
Hauptrahmenbedingungen überprüfen.
Man sollte sich nicht von der Ausstattung
blenden lassen, denn die ist eine Budget-
frage.
Die Aufgaben des Architekten sind
höchst komplex geworden und gerade
im städtischen Umfeld nur mit einem
ganzheitlichen Planungsansatz erfolg-
reich zu bewältigen. Ein Gebäude ist ein
Organismus mit der Erlebniswelt von
Raumkompositionen, der im Ganzen
funktionieren muß. 
Mit diesem Architekturverständnis und
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen Auftraggeber und Architekt
entsteht ein auf Jahre hinaus wirtschaft-
lich nutzbares und wertbeständiges Ob-
jekt.

Denk - Mal
Ein wesentlicher Bereich, mit dem der
Architekt heutzutage konfrontiert wird, ist
die Denkmalpflege. Mehr und mehr setzt
sich die Meinung durch, daß denkmal-
pflegerische Aufgaben nicht zu Ein-
schränkungen führen, sondern eine posi-
tive Herausforderung für jede Planungs-
aufgabe  darstellen. Vereinfachend kann
man unterscheiden zwischen der Sanie-
rung von denkmalgeschützten Objekten
und der Um-
nutzung von
Denkmälern.
Die Sanierung
von Denk-
mälern muß in
der Regel
nicht bedeu-
ten, daß erhal-
tenswerte
Bauteile rekon-
struiert wer-
den. In den
meisten Fällen
reicht eine
fachgerechte Reparatur, wodurch im-
mense Kosteneinsparungen möglich sind.
Die Umnutzung von Denkmälern ist ge-
rade im Ruhrgebiet eine wichtige Auf-
gabe, da die unzähligen Industriebauten
in ihrer epochalen Bedeutung unge-
wöhnliche Raumerlebnisse bereithalten,
die es lohnt, mit neuen Nutzungen zu-
gänglich zu machen. Hierfür gibt es eine

Reihe von sehr gelungenen Beispielen.
Stadt – Land – Fluß
Die Stadtplanung könnte man heutzu-
tage eher als Stadtreparatur bezeichnen.
In den meisten Fällen, so auch Mülheim,
haben städtebauliche Monumente aus
vergangenen Jahrzehnten ihre Bedeu-
tung verloren. Viele städtebauliche An-
sätze aus den 70er Jahren, besonders in
der Verkehrsplanung, werden heutzutage
anders beurteilt und entsprechen nicht
den Bedürfnissen der dort lebenden Men-
schen. Städtebau darf nicht partiell be-
trachtet werden, sondern auch hier  gilt
eine ganzheitliche Herangehensweise,
die weit über das akute Problem hinaus
geht. Die Stadtplanung gibt Rahmenbe-
dingungen vor, in denen die Einzelbau-
werke in Architektur umgesetzt werden.
So müssen Wege gefunden werden, die
auf der einen Seite den Rahmen bilden,
auf der anderen Seite den städtebau-
lichen Entwicklungsprozeß zulassen.
Städtebauliche Konzepte von Architek-
ten und Planern müssen offen konzipiert
werden, da die demokratischen Ent-
scheidungsprozesse aus den verschiede-
nen Bedürfnissen von Bewohnern, Politik,
Stadtverwaltung, Investoren und Planern
resultieren. 
Dieses planerische, städtebauliche Ver-
ständnis läßt eine morphologische Ent-
wicklung zu, die den Charme von ge-
wachsenen Strukturen als Resultat haben
wird und die bauliche Hülle mehr als
bisher mit Leben füllt.

DIPL. - ING. ARCHITEKT GUNVAR BLANCK

BLÖTTER WEG 170   45478 MÜLHEIM RUHR

TELEFON 0208 -59 27 06 FAX: 0208 -59 27 04

ARCHITEKTUR

DENKMALPFLEGE

PROJEKTENTWICKLUNG
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Architektenkammer Nordrheinwestfalen
Verband deutscher Architekten
staatlich anerkannter Sachverständiger

für Schall- und Wärmeschutz

O NEUBAUTEN O BERATUNG
O ALTBAUTEN O PLANUNG
O DENKMALPFLEGE O PROJEKTLEITUNG

NEUBAUTEN: Individuelle Einfamilienhäuser, Rei-
henhäuser, Mehrfamilienhäuser und Geschoßwoh-
nungsbauten, Wohn- und Geschäftshäuser als auch
Gewerbebauten gehören zu dem Aufgabenspektrum,
das wir für private sowie auch gewerbliche Auftrag-
geber und Bauträger bearbeiten.
ALTBAUTEN: Umbau, Modernisierung, Sanierung
und Erweiterungen bestehender Gebäude aller Epo-
chen und Baustile mit unterschiedlichsten Nutzungs-
zwecken werden von uns übernommen.
DENKMALPFLEGE: Denkmalschutz und Denkmal-
pflege sind zusätzliche, häufig auch positive Aspekte
beim Umgang mit vorhandener Bausubstanz.
BERATUNG: Die Beratung von potentiellen Auftrag-
gebern in allen Themenbereichen, die mit dem
„Bauen“ in Zusammenhang stehen, hat eine zentrale
Bedeutung. So können bei frühzeitiger Beratung, z.B.
beim Erwerb einer Immobilie, evtl. gravierende Fehl-
entscheidungen vermieden werden. Oft sind aber
auch bei nur geringen Bautätigkeiten Fragen des Bau-
rechts und der Genehmigungsfähigkeit zu klären.
PLANUNG: Jede Bauaufgabe bedarf einer individuel-
len Planung, die die unterschiedlichsten Anforderun-
gen und Teilplanungen integriert.
PROJEKTLEITUNG: Von der ersten Beratung bis zur
Fertigstellung eines Bauprojekts leiten wir alle not-
wendigen Maßnahmen, einschl. Termin- und Ko-
stenmanagement.
Wir verstehen uns als BAU-PARTNER des Auftrag-
gebers. 

FRIEDRICH KAMP
Dipl.-Ing. Architekt

Kardinal-Graf-Galen-Straße 28 Telefon: 0208/476858
45468 Mülheim an der Ruhr Fax: 0208/475345

RCHITEKTURBÜRO
FRIEDRICH KAMP

UND PARTNER

KARDINAL-GRAF-GALEN-STR. 28, 45468 MÜLHEIM A. D. RUHR
TELEFON: 0208/476858, FAX: 0208/475345
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IRA - MARIE PIEPER - HUBERT
Rechtsanw�ltin
Fachanw�ltin f�r Steuerrecht

Solinger Straße 12
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 48 46 80
Telefax 02 08 / 48 46 835

Termine nach Vereinbarung

Eigenheimzulage
Seit dem 01. 01. 1996 richtet sich die steuerliche Wohn-
eigentumsförderung nach dem Eigenheimzulagegesetz, die
vom Finanzamt ausgezahlt wird.

Gefördert wird der Bau oder die Anschaffung einer Woh-
nung oder eines Hauses im Inland. Dies gilt nicht für Objekte
im Ausland, für dieBetriebsausgaben oder Werbungskosten
steuerlich geltend gemacht werden können. Der Anspruch
besteht nur für die Kalenderjahre, in denen die Wohnung zu
eigenen Zwecken genutzt wird. Die Förderung kann für
8 Jahre in Anspruch genommen werden; dieser beginnt im
Jahr der Fertigstellung oder Anschaffung. Um bei Aus- und
Erweiterungsbauten eine Überförderung zu vermeiden, darf
die Summe der Eigenheimzulage die Bemessungsgrund-
lage nicht überschreiten.

Bemessungsgrundlage sind die Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten einschließlich der vollen Anschaffungs-
kosten für das Grundstück. Bei einer Höchstbemessungs-
grundlage von DM 100.000,– ist der Förderungsgrund-
betrag bei Neubauten 5 % der Herstellungskosten, aber
höchstens 5.000,– DM, bei Altbauten 2,5 % der Anschaf-
fungskosten, aber höchstens 2.500,– DM.

Der Fördergrundbetrag kann sich unter bestimmten Bedin-
gungen noch erhöhen. Deshalb sollte bereits im Bereich der
Planung eine sachkundige Person wie zum Beispiel ein
Steuerberater oder Rechtsanwalt für Steuerrecht hinzuge-
zogen werden. Jedoch ist hierbei der Termin 01. 01. 1999 zu
beachten.

Kinderzulage
Für Kinder, die im steuerlichen Haushalt leben, wird eine
jährliche Kinderzulage von 1.500,– DM/Kind gewährt.

Die Einkommengrenze für die Zulage liegt bei Summe aller
Einkünfte der Anspruchsberechtigten im Jahr der Fertig-
stellung oder Anschaffung des Objektes 240.000,– DM bei
Ledigen und 480.000,– DM bei Verheirateten.

Auszahlung und Nutzung
Mit der erstmaligen Nutzung der Wohnung ist ein Antrag auf
Eigenheimzulage beim Finanzamt zu stellen. Diese setzt
das Finanzamt für das Erstjahr und die 7 Folgejahre fest und
zahlt diese innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Bescheides aus. Danach immer am 15. 03. der Folgejahre
ohne gesonderten Antrag.



Grundsätzlich ist bereits die Bitte
des Bauherrn, „Vorschläge“ über
die Bebauung eines Grundstückes
zu machen, ein Auftrag, der nach
HOAI honoriert werden muß. Es ist
deshalb sinnvoll, eine schriftliche
Vereinbarung zu treffen, um spä-
tere Auseinandersetzungen zu ver-
meiden.
Der Architektenvertrag zählt zu
den Werkverträgen. Das Werkver-
tragsrecht ist im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) geregelt und unter-
liegt damit den Grundsätzen des
allgemeinen Vertragsrechts (Ab-
schlußfreiheit, Gestaltungsfreiheit,
Formfreiheit). Das Gesetz zur Re-
gelung des Rechts der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) bie-
tet Schutz vor einseitigen Ge-
schäftsbedingungen. Als Richtlinie
für einen Vertragsabschluß sind
von den Architektenverbänden
und Architektenkammern als Mu-
ster der sogenannte Einheits-Ar-
chitektenvertrag und der Architek-
ten-Vorplanungsvertrag entworfen
worden. Diese Muster nehmen so-
wohl die Interessen der Architekten
als auch der Bauherren wahr.
Wenn Sie jedoch zunächst nur auf-
grund von Vorentwurfs-Skizzen
herausfinden wollen, ob die Arbeit
des jeweiligen Architekten Ihren
Vorstellungen entspricht, sollten
Sie einen beschränkten Auftrag er-
teilen.

4.4. Der Planungsablauf

Der Architekt ermittelt zunächst
alle notwendigen Grundlagen.
Dazu gehören beispielsweise:
– Begehung des Grundstücks
– Erkundung der baurechtlichen

Möglichkeiten (Bebauungsplan,
Baumbestand, Denkmalschutz,
Baulasten etc.)

– Erkundung der technischen Vor-
aussetzungen (Beschaffenheit
des Baugrundes etc.)

– Erkundung der Umgebungsbe-
bauung zur Beurteilung der Ein-
fügung Ihres Bauvorhabens in
die vorhandene Bebauung.

Im Rahmen der Vorentwurfspla-
nung entwirft der Architekt unter
Berücksichtigung Ihrer Wünsche
und Möglichkeiten erste Skizzen.
Ist der Bauherr mit dem Vorentwurf
einverstanden, kann der Architekt
in die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung einsteigen, d. h.
alle Pläne werden jetzt detailliert
im Maßstab 1:100 ausgearbeitet
und zusammen mit den notwendi-
gen Bauantragsunterlagen dem
Bauordnungsamt zur Genehmi-
gung eingereicht.
Zum selben Zeitpunkt erstellt der
Architekt bzw. der Statiker die so-
genannten bautechnischen Nach-
weise. Hierzu gehören die stati-
sche Berechnung sowie die Nach-

weise über den Schallschutz, den
Wärmeschutz und den Brand-
schutz.
Die Ausführungsplanung, die im
Maßstab 1:50 dargestellt wird,
enthält alle für die Handwerker
notwendigen Informationen zur ei-
gentlichen Erstellung Ihres Bauvor-
habens.
Anhand der Ausführungsplanung
werden die Baumassen als wesent-
licher Bestandteil der Leistungsbe-
schreibungen und Kostenangebote
ermittelt. Die Leistungsverzeich-
nisse bieten die Voraussetzung,
vergleichbare Kostenangebote
von einzelnen Firmen für die je-
weiligen Gewerke zu erhalten. Da-
nach vergibt der Bauherr in Über-
einstimmung mit dem Architekten
die einzelnen Arbeiten an Firmen
seiner Wahl.
Sobald der Bauantrag genehmigt
ist, kann mit dem Bauen begonnen
werden.
Der Architekt hat einen Termin-
ablaufplan erstellt und die Hand-
werker an Ort und Stelle einge-
wiesen. Er überwacht die Aus-
führung und fertigt bei der Ab-
nahme der handwerklichen Lei-
stungen ein Protokoll an, wobei
eventuell noch vorhandene Män-
gel festgehalten und die Nachbes-
serungsfristen vereinbart werden.
Parallel zum Baugeschehen sind
Teil- und Schlußrechnungen zu 35
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36 Architekt

Schmitzbauerstraße 3 · 45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 76 50 90 · Fax 7 65 09 29
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DOMANSKI I DOMANSKI
INNENARCHITEKTEN

Telefon: 02 08 / 59 17 97
Telefax: 02 08 / 5 47 43

Hittfeldstraße 59
45478 Mülheim a. d. Ruhr

WOHNHAUS

IN MÜLHEIM

WOHNHAUS

IN DUISBURG

GESCHÄFTSHAUS

IN DUISBURG

BISTRO/GOLFCLUB

F - MOOSLARGUE

KINDERKLINIK IN KÖLN



38

Die Innenarchitektin

Verfasserin:
Innenarchitektin

Dipl.-Ing. Michaela Ordner
In Essen u. Mülheim a.d.Ruhr

Architekt/in und Innenarchitekt/in sind
beide bauvorlageberechtigt. Der Ar-
chitekt ist der richtige Ansprechpart-
ner für die Planung und Überwachung
von Neubaumaßnahmen. Die Innen-
architektin ist Spezialistin für Gebäu-
deausbauten und Gebäudeumbau-
ten, darüber hinaus für ästhetisch an-
spruchsvolle Einrichtungen und ganz-
heitlichen Planungen.

Sie ist in diesem Sinne nicht nur Ar-
chitektin, sondern in gleicher Weise
Gestalter und Künstler mit der nötigen
Intuition, der Sensibilität und dem Ge-
spür für richtige Proportionen. Mate-
rialien und Farben werden von ihr
zum Wohlgefallen des Bauherrn und
der Nutzer des Gebäudes umgesetzt.

Räume für den Menschen zu gestal-
ten, sei es, daß sie zu Wohnzwecken,
sei es, daß sie zu gewerblichen
Zwecken (Büros, Kantinen, Fabrik-
räume, Verkaufsräume usw.) genutzt
werden, ist eine Aufgabe, die bei

Neubauten ebenso gestellt ist wie bei
der Neugestaltung bereits bestehen-
der Gebäude und Räume. Die Mo-
dernisierung, die Renovierung und
die Erneuerung existenter Gebäude
ist das weite Betätigungs- und Spe-
zialisierungsfeld der Innenarchitektin. 

Mit einer Innenarchitektin an seiner
Seite hat der Bauherr die Gewißheit,
daß seine Wünsche und Anforderun-
gen ans Wohnen oder Arbeiten in be-
stimmten Räumen und Gebäuden
umgesetzt werden. 

Deshalb zieht der professionelle Bau-
herr die Innenarchitektin frühzeitig
hinzu und erreicht so, daß seinen Be-
dürfnissen entsprechend „Außen-“
und „Innen-Architektur“ einen harmo-
nischen Einklang bilden. Es entsteht
so ein Gebäude wie aus einem Guß.

Selbstverständlich sollen Architektin
und Innenarchitektin in ständigem
Kontakt zusammenarbeiten. So wird
erreicht, daß nachträgliche bautech-
nische Veränderungen, die zu Mehr-
kosten führen würden,  vermieden
werden.

Die Innenarchitektin kann nicht nur
bei Neubau oder Umbau eines Ge-
bäudes zur Seite stehen. Auch beim
Kauf oder bei der Anmietung schon
bestehenden Wohnraumes sollten
die Dienste der Innenarchitektin im In-
teresse des Erwerbers in Anspruch
genommen werden. In Zusammenar-
beit mit einem Makler kann sie die

Vorauswahl geeigneter Objekte er-
leichtern, den Kaufinteressenten über
Erweiterungsmöglichkeiten und de-
ren Kosten informieren. Die Innenar-
chitektin kann eine genaue Analyse
des Ist-Zustandes liefern und den
Kaufinteressenten über mögliche
Schäden und notwendige Sanierun-
gen aufklären.

Insbesondere bei der Umgestaltung
bestehender Räume ist die Innenar-
chitektin ein wertvoller Ratgeber.
Durch ihre fachliche Qualifikation ist
sie in der Lage, alle Aspekte des In-
nenausbaus einzuschätzen und zu
berücksichtigen. Innenarchitektur ist
in diesem Sinne nicht nur eine Frage
der Ästhetik, des gekonnten Zusam-
menspiels von Farben und Formen,
von Beleuchtung und Klimatisierung.
Ökologische Fragen wie die der Um-
weltverträglichkeit, der Haustechnik
und der eingesetzten Materialien
spielen eine immer wichtiger wer-
dende Rolle. Die Innenarchitektin
kennt neuere Entwicklungen der In-
dustrie. Durch ständige Fortbildung
ist sie in der Lage, Veränderungen zu
beurteilen. Im Mittelpunkt ihrer Pla-
nungen steht also insbesondere der
im Gebäude lebende und wohnende
Mensch.

Innenarchitekten sind in diesem
Sinne Komponisten und Dirigenten in
einer Person. Als Komponist sollen
sie ein Werk voller Harmonie oder
Spannung schaffen. Vom Auftragge-
ber vorgegebene Räume müssen als
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Rahmen seiner Wünsche mit Kreati-
vität belebt werden. Die Innenarchi-
tektin soll nicht nur bei ihrer „Kompo-
sition“ das Glück des großen Wurfes
haben, sie muß vielmehr auch ihre
Liebe zum Detail unter Beweis stel-
len, wenn eine ästhetisch wohlgestal-
tete, räumliche Struktur erreicht wer-
den soll. 

Die Innenarchitektin weiß, welchen
Handwerker sie für welche konkrete
Aufgabe einsetzt. Sie überwacht und
koordiniert das Zusammenspiel der
verschiedenen Handwerker und der
unterschiedlichen Gewerke. 

Auch Sanierung und Modernisierung
bestehender Räume und Gebäude
gelingen wirklich nur unter Beteili-
gung einer erfahrenen Innenarchitek-
tin. Hier geht es darum, die Vorteile
und die Ästhetik des Alten zu bewah-
ren, die Nachteile durch den Einsatz
neuer Möglichkeiten und Materialien
auszugleichen und mit kreativem Ein-
fühlungsvermögen die besondere At-
mosphäre des alten Gebäudes zu er-
halten. Als Eigentümer einer alten Im-
mobilie oder als Verantwortlicher für
die Sanierung eines Objektes weiß
der Auftraggeber, daß Innenarchitek-
tinnen mit  Respekt vor der Bausub-
stanz den Slogan „Bewahren und Fit-
machen“ auf ihre Fahne geschrieben
haben. 

Dieses breitgefächerte Tätigkeits-
spektrum der Innenarchitekten ba-
siert auf einer fundierten und intensi-

ven Ausbildung an Hochschulen oder
Fachhochschulen, die als Diplomstu-
diengang das technisch-konstruktive
Know-how, die gestalterisch-künstle-
rische Sensibilität, die planerischen
und bau- bzw. kunstgeschichtlichen
Erfahrungen ebenso vermittelt wie die
praktisch-handwerkliche Fertigkeit.

Zwei Jahre Berufserfahrung nach
Studienabschluß sind Voraussetzung
um ein Mitglied der Architektenkam-
mer des jeweiligen Bundeslandes zu
werden und die rechtlich geschützte
Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“
tragen zu dürfen.

Die Innenarchitektin ist ein neutraler
Berater, der bei seinen Empfehlungen
nicht auf Provisionen angewiesen ist.
Das Honorar der Innenarchitektin ba-
siert auf festen Sätzen, die in der Ho-
norarordnung für Architekten und In-
genieure festgelegt sind. Das Hono-
rar richtet sich nach dem unterschied-
lichen Schwierigkeitsgrad der gestell-
ten Aufgabe. Der Auftraggeber kann
sicher sein, schon vor der Erteilung
des Auftrages recht genau zu erfah-
ren, welchen Kostenrahmen er durch
die Beauftragung einer Innenarchitek-
tin auslöst.

Es müssen keinesfalls Honorare ent-
stehen, die in die Tausende gehen.
Eine Einzelberatung, in der es um die
Verbesserung einer bestimmten fest
umrissenen Innenraumsituation geht,
kann schon für ca. DM 300,00 bis DM
450,00 erfolgreich erteilt werden.

I n n e n a r c h i t e k t i n
D i p l.- I n g.

M i c h a e l a

Ordner
Mitglied im Bund Deutscher
Innenarchitekten und 
der Architektenkammer NW

Stiftstraße 68
45470   Mülheim an der Ruhr

Telefon:    02 08 / 3 00 67-20
Fax:        02 08 / 3 00 67-22
Mobiltel.:  0172 / 200 42 71

Entwurf, Planung und
Überwachung für:
• Erweiterung,
• Umbau,
• Ausbau
vorhandener Bausubstanz.

Ganzheitliche 
Innenraum-Konzepte für
Neubauvorhaben.

Büro- u. Geschäftsgebäude.
Läden.
Wohnungen.
Einzelberatung.
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Wer baut, braucht
eine erfahrene Bank

an seiner Seite.
WER heute an den Bau oder Er-

werb von Wohneigentum denkt, dem
stellen sich viele Fragen. Da ist guter
Rat wichtig. Gerade wenn es um die
Finanzierung der eigenen vier Wände
geht.

Bauen Sie auf die Commerzbank.
Wir bieten Ihnen im Rahmen unseres
Allfinanz-Konzepts das maßge-
schneiderte Finanzierungspaket aus
einer Hand.

Sprechen Sie mit uns über Ihre
Pläne. Wir sind zweimal ganz in Ihrer
Nähe:

Mühlheim an der Ruhr
Althofstraße 36–38
Tel. 02 08 / 30 06-0

Mühlheim Speldorf
Duisburger Straße 264
Tel. 02 08 / 99 91 70
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Service-Wohnen 2000 – Wohnspaß im Alter –

Die Vorteile des Einzelwohnens, wie Privatheit und Auto-
nomie soll mit denen des Gemeinschaftswohnens, wie
Sicherheit für Pflege- und Betreuungsmaßnahmen der
Pflegestufen 1–3 kombiniert werden: 
– breites Angebot an Kommunikationsmöglichkeiten
– Wohneinheiten von 45 bis 65 m2 mit rollstuhlgerechtem

Ausbau
– anspruchsvolle und funktionale Architektur mit integrierten

Freiräumen, abgestimmt auf die Lebensbedürfnisse der
future seniors.

Die bauliche Gliederung der Gesamtanlage soll Offenheit
nach außen und Intimität im Inneren gleichermaßen umset-
zen.
Die Wohnanlage orientiert sich zur Innenstadt und ist somit
fußläufig zu erreichen.

Das Aufgabengebiet umfaßt insbesondere die Beratung von Bauinteressentin-
nen und Bauinteressenten, die Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen
sowie Werkplanung, Ausschreibung und Bauleitung.
Die bereits erstellten und geplanten Objekte gliedern sich in Wohnungs- und
Verwaltungs-, Gewerbe- und Industriebau – öffentliche Bauten Seniorenwohnan-
lage siehe Service-Wohnen 2000.

Anschrift:          46145 Oberhausen – Kirchhellener Straße 269 
Tel. 02 08 / 6 29 69-90, Fax 02 08 / 6 29 69-95

Zweitanschrift: 45475 Mülheim an der Ruhr – Eigene-Scholle 32

Architekturbüro des Hochbaues - Bauphysikalische Berechnungen und Unter-
suchungen - Sachverständige des Bauwesens, gerichtlich und außergerichtlich
tätige - freie - Gutachter - Mitglieder der Architektenkammer NRW

architekten + diplom-ingenieure
peter oser · jürgen buhlmann

Ihr Gartenfachberater vom NRZ Lesertelefon
Dipl.-Ing. Andreas Lohmar
Garten- und Landschaftsbau

L Individuelle Planung Ihrer Außenanlagen, fachlich korrekt entworfen

L Neuanlage von Pflasterflächen, Wasseranlagen, Naturstein-, Holz-, Boden- und Pflanzarbeiten

L Umbau, Sanierung von Altanlagen

L Pflege, Jahrespflege im Mietwohnungsbau, Verjüngung und Aufarbeitung 

von Altbeständen, Baumfällungen, Erhaltungsmaßnahmen

Zeppelinstraße 197
45470 Mülheim/Ruhr

Tel. + Fax 02 08 / 37 39 66

Lothar Fink

Fenster · Haustüren · Markisen · Rolläden

Garagentore · Moderne Bauelemente

Mellinghofer Straße 265 a
45475 Mülheim-Dümpten
Telefon 02 08 / 75 62 19

02 08 / 75 25 96
Telefax 02 08 / 75 69 62

Fenster
machen
Häuser
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Wylezol, D. Dipl.-Ing.
Beratung Biologisches - Ökologisches – Bauen
Der Trend zum Biologisch-Ökologischen Bauen ist unverkennbar. Die Gesund-
heitsgefährdung durch Baumaterialien und Bauweisen wird seit Jahren diskutiert.
Hier konnten häufiger Wirkungen nachgewiesen werden, die Wohlbehalten und
Gesundheit beeinträchtigen. Biologisches – Ökologisches – Bauen eröffnet neue
Dimensionen des Wohnens mit gesteigertem Wohlbefinden und höherer Lebens-
qualität. Dies bedeutet nicht grundsätzlich Mehrkosten, auch Einsparungen sind
möglich: z. B. bei Nutzung der Sonnenenergie und des Regenwassers. Spezielle
Förderprogramme als Anreiz helfen Mehrkosten zu finanzieren. 
Informieren Sie sich! Ich berate sie gerne. Tel./Fax 02 03 / 77 00 21.

I Bauausführung I Bodenbeläge
I Estrich I Putz I Gipskarton

I Umbau I Reparaturen

45475 Mülheim an der Ruhr
Hildegardstraße 85

Tel. 0208/71560, Fax 0208/756995

seit 1969
Bauunternehmung



prüfen, die Gewährleistungsfristen
entsprechend den Abnahmen 
festzulegen und die Zahlungen
durch den Auftraggeber zu ver-
anlassen.

4.5. Der Handwerker 
(Was ist VOB?)

In der Regel werden die Kontakte
zu den Handwerkern über den Ar-
chitekten geregelt. Zur Beauftra-
gung der Bauausführung sollte
zwischen dem Unternehmer und
dem Bauherrn ein schriftlicher
Bauvertrag geschlossen werden.

Folgende Punkte sollten geregelt
sein:
– Art und Umfang der Leistungen

des Unternehmers
– Festlegung des Werklohns bzw.

der Abrechnungsart
– Zeitraum für die Erbringung der

Leistung
– Zeitraum und Umfang der Ge-

währleistung sowie die Art der
Abnahme

– Festlegung auf BGB-Vertrags-
recht oder VOB-Vertragsrecht

Bei Arbeiten an Bauwerken oder
bei individuellem Einbau von Ge-
genständen in ein Haus kann man
die Verdingungsordnung für Bau-

leistungen (VOB) dem Vertrag zu-
grunde legen. Die VOB dient als
Grundlage für die Ausgestaltung
von Bauverträgen zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer. Sie
sichert eine gerechte Abwägung
der beiderseitigen Interessen zu.
Wird einem Vertrag über Baulei-
stungen nicht die VOB zugrunde
gelegt, so gilt das BGB (Bürgerli-
ches Gesetzbuch). Zu beachten ist
u. a. auch das AGB-Gesetz, in
dem Regelungen über die „Allge-
meine Geschäftsbedingungen“
enthalten sind.

Vorgehensweise des
Bauherrn

Kommt der Handwerker der Auf-
forderung nicht nach, wird der
Bauherr gegen ihn gerichtliche
Hilfe in Anspruch nehmen müssen.
Ein erster Schritt ist immer die ge-
richtliche Beweissicherung. Ein
vom Antragsteller benannter, vom
Gericht bestellter Sachverständi-
ger führt dann ein Beweissiche-
rungsverfahren durch. Ein solches
Gutachten bringt in den meisten
Fällen für beide Parteien Klarheit.
Weigert sich der Handwerker aber
weiter, die Mängel zu beseitigen,
kann ihn der Bauherr auf Aus-
führung der Gewährleistungsar-
beiten verklagen.

Durch Privatgutachten können Be-
weise nur bedingt gesichert wer-
den. Privatgutachten dienen in er-
ster Linie als Entscheidungsgrund-
lage für das weitere Vorgehen des
Auftraggebers. Ein überzeugen-
des Gutachten räumt gelegentlich
Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Parteien aus und
schlichtet Streitfälle frühzeitig.
Streitende Parteien können auch
vereinbaren, ihre Auseinanderset-
zung außergerichtlich zu regeln.
Die für solche Fälle eingerichtete
Schlichtungsstelle bemüht sich,
eine gütliche Einigung der zerstrit-
tenen Parteien herbeizuführen.
Wird der Vergleichsvorschlag von
beiden Parteien angenommen, ist
er rechtsverbindlich.

4.6. Die Finanzierung

Abzüglich Ihres Eigenkapitals und
der Eigenleistungen, die Sie ein-
bringen können, benötigen Sie für
die Finanzierung Ihrer Immobilie
Fremdkapital. Entweder Sie verfü-
gen über zuteilungsreife Bauspar-
verträge in entsprechender Höhe
oder Sie nehmen einen Kredit bei
einer Bank auf.
Die Bank bewertet Ihre Immobilie
und gibt Ihnen je nach finanzieller
Situation für bis zu 60 % des Im- 43
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Vorhaben- und 
Erschließungsplan 
Essen-Katernberg

BDLA

architektur alexander nix

Neuer Trassweg 29
51427 Bergisch Gladbach ( Refrath)
Tel. 0 22 04 / 2 29 76
Fax 0 22 04 / 26 03 50

garten + landschafts A R C H I T E K T I N N E N

Christiane Voigt
Dipl.-Ing. Architektin
und Stadtplanerin AKNW

Ursula Baumann-Luber
Dipl.-Ing. Architektin AKNW

Mathildenstraße 29
45130 Essen
Tel. 02 01 / 79 46 84
Fax 02 01 / 87 77 283

Ingenieurbüro

für  Baustat ik

Konst rukt ion

Beratung

Arcan + Dobber t in

Dip l .  Ingenieure

Hauptstraße 31

45219 Essen

Tel. 0 20 54 / 95 92-0

Fax 0 20 54 / 95 92 99Einfamilienhaus 
Essen-Bergerhausen

Wohnungsbau / 
Mülheim an der Ruhr

Wir erbringen für Sie folgende
Leistungen:
1. Architektenleistungen
2. Bauträgertätigkeit
3. Wohnungsverwaltung
4. Leistungen des 

öffentlich bestellten
Sachverständigen für
Schall- und Wärmeschutz

P-L-A-N-U-N-G-S  GmbH
DIPL.-ING. DIERSCH
NACHBARSWEG 68
45481 MÜLHEIM A. D. RUHR
TELEFON:  02 08 - 46 15 68
FAX:            02 08 - 48 78 34

Folkwang-Hochschule, Tanzhaus
Essen Werden

Auftraggeber: Staatliches Bauamt Essen
Aufgabenstellung / Projektbeschreibung:
– Integration des Gebäudes in den Berg
– Integration in die vorhandene Vegetation
– Gestaltung der Eingangsbereiche
– Fassadenbegrünung
– Dachbegrünung

Büro für Freiraumplanung

Dipl.-Ing. Helmut Fox · Freier Garten- und Landschaftsarchitekt BDLA

D-45472 Mülheim · Velauer Straße 74
Tel. 0208 / 370707 · Fax 0208/370076 BBLLÜÜMMEERR

Ingenieurbüro für Tragwerksplanung

Alstadener Straße 170, 46049 Oberhausen
Telefon 02 08 / 84 00 81, Telefax 02 08 / 84 09 27

– Bauberatung – Wärmeschutzberechnung
– Statische Berechnungen – Schallschutz
– Konstruktion – Brandschutz

�������
�������
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mobilienwertes einen Hypotheken-
kredit ersten Ranges. Das bedeu-
tet, daß dieser Kredit im Falle einer
späteren Zwangsversteigerung
wegen Zahlungsunfähigkeit zuerst
bedient werden muß.

Weitere Kredite auf eine Hypothek
zweiten Ranges bis zu weiteren
20 % bis 40 % des Immobilien-
wertes können bei entsprechenden
finanziellen Verhältnissen oder
Vermietung des Objektes gewährt

werden. Am sichersten ist die
Finanzierung, wenn Sie ca. 20 %
Eigenkapital besitzen.

46
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5.1. Genehmigungspflicht

Wenn Sie ein Haus bauen, um-
oder anbauen wollen, brauchen
Sie eine Baugenehmigung, denn
die Errichtung, Änderung, Nut-
zungsänderung und der Abbruch
baulicher Anlagen sind baugeneh-
migungspflichtig.
Von diesem Grundsatz gibt es nur
wenige Ausnahmen. Auch vor
Durchführung kleiner baulicher
Maßnahmen sollten Sie sich beim
Bauordnungsamt der Stadt Mül-
heim an der Ruhr erkundigen, ob
das geplante Objekt genehmigt
werden muß, da die Errichtung,
Änderung und der Abbruch bauli-
cher Anlagen ohne die erforderli-
che Genehmigung eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt und mit
einer Geldbuße geahndet werden
kann. Hinzu kommt das Risiko,
daß eine nicht genehmigungs-
fähige, jedoch begonnene Bau-
maßnahme auf eigene Kosten wie-
der beseitigt werden muß.

5.2. Planentwurfsverfasser

Zur Erstellung des Bauantrages be-
auftragen Sie einen Architekten
oder eine Architektin, der bzw. die
„bauvorlageberechtigt“ ist, d. h.

beispielsweise Mitglied in der Ar-
chitektenkammer ist. Sie sollten
sich die Bauvorlageberechtigung
des in Aussicht genommenen Ar-
chitekten oder Ingenieurs nach-
weisen lassen, ebenso wie den Ab-
schluß einer Haftpflichtversiche-
rung, zu deren Nachweis Ihnen
gegenüber der Architekt verpflich-
tet ist.

5.3. Bauvoranfrage

Eine Bauvoranfrage (Antrag auf
Vorbescheid) empfiehlt sich, um
einzelne Fragen zur Zulässigkeit
eines Bauvorhabens, beispiels-
weise die planungsrechtliche
Zulässigkeit, vor dem eigentlichen
Genehmigungsverfahren zu
klären. Ihr/e Architekt/in oder das
Bauordnungsamt berät Sie, ob
eine Bauvoranfrage sinnvoll ist.
Auch die Bauvoranfrage muß von
einem/einer bauvorlageberech-
tigten Architekt/in unterschrieben
sein, es sei denn, Sie wollen nur
ganz allgemein die Art der bau-
lichen Nutzung, die Bauweise und
die überbaubare Grundstücks-
fläche abklären.
Dem schriftlichen Antrag auf Ertei-
lung eines Vorbescheides sind die
Bauvorlagen (Unterlagen) beizufü-
gen, die zur Beurteilung der durch

den Vorbescheid zu entscheiden-
den Fragen des Bauvorhabens er-
forderlich sind, zumindest:

Lageplan im Maßstab 1:500 
oder 1:1000
Baubeschreibung
Bauentwurfsskizze

Diese Unterlagen reichen Sie min-
destens zweifach beim Bauord-
nungsamt ein. Als Orientierung
gilt: Die Aussagekraft eines Vorbe-
scheides reicht nur soweit wie die
Fragestellung und die Qualität der
Bauvorlagen es ermöglichen.
Die Beantragung eines Vorbe-
scheides empfiehlt sich vor allem
dann, wenn vor Erwerb eines Bau-
grundstücks geklärt werden soll,
ob das Grundstück auch wirklich
den Vorstellungen entsprechend
bebaut werden darf.
Verwaltungsgebühren für einen
formellen Vorbescheid liegen zwi-
schen 60,- DM und den möglichen
Baugenehmigungsgebühren, je
nach Größe und Verwaltungsauf-
wand. Der Vorbescheid ist zwei 47
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48 Hochfelder Straße 46
45478 Mülheim an der Ruhr
Z 02 08 / 59 88 60

Beim Fachmann sind Sie gut 
beraten!
Parkettfußböden garantieren natürliches
gesundes Wohnen. Kein anderes Material
bietet so viele Qualitäten, wie z. B. geringe
Wärmeableitung, Trittelastizität, fehlende
statische Aufladung und die hygienische
Wirkung versiegelter Oberflächen – um nur
einige zu nennen.

Im Wohnungsbau paßt Parkett in das ele-
gante Wohnzimmer ebenso wie in das stra-
pazierte Kinderzimmer. Echte Teppiche
kommen oft auf Parkett erst richtig zur Gel-
tung.

Bei der Altbaurenovierung oder beim
nachträglichen Umbau zeigt sich Parkett
von seiner starken Seite: Die Anpassung
der Höhe an vorhandene Fußböden ist für
den Fachmann kein Problem.

Seinen Härtetest besteht Parkett nicht zu-
letzt in den vielen öffentlichen und gewerb-
lichen Bereichen wie: Schulen, Verwal-

tungsgebäude, Theater, Hotels, Ladenlo-
kale.

Parkett ist nicht nur widerstandsfähig, son-
dern auch elastisch gegen Tritt und Stoß.
Seine Elastizität verhindert ein vorzeitiges Er-
müden der Fußmuskulatur und der Bänder.

Da die Eindruckfestigkeit der für Parkettbö-
den verwendeten Hölzer recht hoch ist, ent-
stehen z. B. durch normengerechte Möbel-
füße oder Stuhlrollen selbst bei langanhal-
tender Beanspruchung keine bleibenden
Eindrücke.

Die Abriebfestigkeit hängt ausschließlich
von der Oberflächenbeschaffenheit (Ver-
siegelung ab. Die Art der Versiegelung muß
sich deshalb nach der Beanspruchung 
richten.

Parkett eignet sich auch gut für die Verle-
gung auf einer Fußbodenheizung, wenn
diese fachgerecht ausgeführt ist und be-
sondere Verlegehinweise berücksichtigt
werden.

Parkettfußböden garantieren natürliches
gesundes Wohnen. Als Naturprodukt hat
Holz eine wohltuende Wirkung auf Gemüt
und Körper. Für den Lebensbereich Woh-
nen bietet kein anderes Material so viel
Qualität. Holz schafft natürliche Harmonie
und Harmonie ist das Wesen der Natur.

Holz ist der einzige nachwachsende Bau-
stoff, dessen Produktion die Umwelt nicht
belastet.

Last not least haben durchgeführte Brand-
versuche des staatlichen Materialprüfungs-
amts (MPA) Dortmund mit Eichenmosaik-
parkett zu einer Einstufung als „schwerent-
flammbarer Bodenbelag“ (Baustoffklasse
B1) geführt.

Laminat ist kein Parkett. Parkett ist
unverwechselbar! Lassen Sie sich
unbedingt von einem Fachmann 
beraten.

Der richtige Boden 

unter den Füßen

Das Fachunternehmen für Parkett und andere Holzfußböden

Besuchen Sie doch einmal unsere große Ausstellung.

Mülheim-Dümpten

Schultenhofstr. 31

Tel. 02 08 / 7 40 77 40

Fax 02 08 / 7 40 77 59
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Rudolf Satalik GmbH
F l i e s e n f a c h g e s c h ä f t

BRUCHSTRASSE 77  ·  45468 MÜLHEIM AN DER RUHR
TELEFON 02 08 / 47 51 52    ·    TELEFAX 02 08 / 47 65 51

BRUNO WITT
Mitglied des Deutschen Abbruchverbandes e. V.

ABBRUCH · ERDBEWEGUNGEN

HAUSANSCHLÜSSE

Büro: Wiescher Weg 96 · 45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 02 08 / 43 23 43 · Telefax: 02 08 / 43 86 79

G
m
b
H

Biesgen
Glaserei

Reparaturschnelldienst
Verglasung aller Art

Isolierverglasung

Werner Biesgen
Malermeister

mehrmaliger 
1. Preisträger im 

Fassadenwettbewerb

Vorsicht vor
Fassadenpfusch!

Vorsicht vor
Fassaden-
pfusch!
Wir bieten

Fassaden-
schutz.

Schon mancher Hausbesitzer fiel einem
„Fassadenhai“ zum Opfer und zahlte für
Minderwertiges viel Geld. Wir bieten
Ihnen die seriöse und handwerklich
solide Arbeit eines Meisterbetriebes mit
Fassadenschutz-Systemen von Herbol:
auf Putz, Beton, Stein, Holz …
Unser Angebot beweist: Wir sind
preisgünstiger als Sie denken.

Büro: Hittfeldstraße 19 · Mülheim · Tel. 5 35 19 
Büro und Werkstatt: Hansastraße 55

SWB-Service-, 
Wohnungsvermietungs-

und -baugesellschaft mbH

Bahnstr. 29 · 45468 Mülheim a.d. Ruhr
Telefon 02 08 / 45 00 21 00

Telefax 02 08 / 45 00 21 55

SWB-Dienstleistungs-,
Bauträger- und

Finanzservicegesellschaft mbH

Bachstr. 22-24 · 45468 Mülheim a. d. Ruhr
Telefon 02 08 / 45 00 22 00

Telefax 02 08 / 45 00 22 49

Service für die Mieter
unserer Wohnungen ist eine
Selbstverständlichkeit.
Bauen eine Verpflichtung.

Ing. Heinz Buchloh
HF-TECHNIK

Inh. Henning Buchloh

Der Spezialist für Planung, Errichtung, Wartung und Vermietung
von Antennen-, Kabelfernseh- und Satelliten-Empfangsanlagen

Blumenstraße 17 · 45476 Mülheim an der Ruhr
Telefon + Fax 02 08 / 40 42 92

FUCHS & SOHN
GMBH

Bauunternehmung
Ingenieur- u. Meisterbetrieb

Seit 1925 Ausführung von Roh-, Umbau-,
Reparatur- und Sanierungsarbeiten

Jakobstraße 14 · 45478 Mülheim a. d. Ruhr
Telefon 02 08 / 5 02 52 · Fax 02 08 / 5 38 84



Jahre gültig und bindet die Bauge-
nehmigungsbehörde in ihrer Ent-
scheidung innerhalb dieses Zeit-
raumes bezüglich der im Vorbe-
scheid geklärten Fragen.

5.4. Die Genehmigungsver-
fahren

Für die verschiedenen Arten bauli-
cher Anlagen gibt es unterschiedli-
che Baugenehmigungsverfahren:
– das „normale“ Genehmigungs-

verfahren und
– Bauvorhaben, die der Genehmi-

gungsfreistellung unterliegen
(dieses ist strenggenommen kein
„Verfahren“): Wohngebäude
geringer und mittlerer Höhe
(also im Regelfall bis zu 7–8 Ge-
schossen), die im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplans lie-
gen und diesem auch in jeder
Hinsicht entsprechen, benötigen
keine Baugenehmigung, wenn
auch die Erschließung gesichert
ist. Es müssen aber dennoch
Bauvorlagen, die in etwa denje-
nigen eines „normalen“ Bauan-
trags entsprechen, bei der Stadt
Mülheim an der Ruhr eingereicht
werden. Erklärt die Stadt Mül-
heim an der Ruhr nicht innerhalb
von vier Wochen, daß ein Ge-
nehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll, so kann mit

dem Bauvorhaben begonnen
werden. Die Verantwortung für
die Übereinstimmung des Bau-
vorhabens mit den öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen liegt
sowohl beim Architekten als
auch beim Bauherrn.

5.5. Der Bauantrag

Um eine Baugenehmigung zu er-
halten, reichen Sie zuvor einen
Bauantrag ein, den Ihr /e Archi-
tekt / in so vollständig vorzuberei-
ten hat, daß er beurteilbar und ge-
nehmigungsfähig ist. Die Kenntnis
der hierzu erforderlichen techni-
schen und gesetzlichen Voraus-
setzungen gehört zu den vertragli-
chen Leistungen der Entwurfsver-
fasser.
Sie reichen den Bauantrag minde-
stens in zweifacher, besser in drei-
bis fünffacher Ausfertigung ein, da
nur so eine parallele Bearbeitung
durch die am Antragsverfahren
beteiligten Dienststellen und Ämter
gewährleistet ist.
Dem Antrag müssen im wesent-
lichen folgende Unterlagen beige-
fügt werden (Einzelheiten regelt
die Bauprüfverordnung):

Bauantragsformular
Das Antragsformular erhalten Sie

im Fachhandel, bei Ihrem Archi-
tekten oder im Bauordnungsamt.
Achten Sie darauf, daß es rechts-
verbindlich vom Bauherrn und
vom Entwurfsverfasser unterzeich-
net ist.

Lageplan
Der Lageplan ist auf der Grund-
lage einer amtlichen Flurkarte von
einem Vermessungsingenieur zu
erstellen. Inhalt und Umfang der
Darstellungen sind in der Bauprüf-
verordnung im einzelnen genannt.
Einen beglaubigten Auszug aus
dem Liegenschaftskataster (Flur-
karte im Maßstab 1:1000) erhal-
ten Sie gegen Gebühr im Vermes-
sungs- und Katasteramt.

Bauzeichnungen
Die Bauzeichnungen im Maßstab
1:100 müssen sämtliche für die Be-
urteilung notwendigen Angaben
enthalten, insbesondere alle Grund-
risse, Schnitte und Ansichten mit
entsprechender Vermaßung. In
den Ansichten ist es beispielsweise
wichtig, die vorhandenen und ge-
planten Geländehöhen im Bezug
auf das geplante Gebäude ebenso
darzustellen wie die für die Beur-
teilung des Bauvorhabens relevan-
ten Nachbargebäude.
Bei einem Umbau muß gekenn-
zeichnet sein, welche Bauteile er-
halten bleiben und welche Bauteile 51
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ARNO EFFMANN
OBJEKTPLANUNG TREPPENBAU Stooterstraße 18–20
LADENBAU MASSANFERTIGUNG 45481 Mülheim an der Ruhr
BÜROEINRICHTUNGEN VON FENSTERN Telefon 02 08 / 48 29 81
KÜCHEN NACH MASS TÜREN · TORE Telefax 02 08 / 48 54 52
INNENAUSBAU UND MÖBEL Privat 02 08 / 46 09 46

Stuck – Putz – Rabitz
Akustik – Trockenbau
Düsseldorfer Straße 195
45481 Mülheim / Ruhr–Saarn
Telefon 02 08 / 42 00 56 / 57
Telefax 02 08 / 42 43 63

RUSEK - BAU
M e i s t e r b e t r i e b

Rohbau-       Umbau-        Beton-        Maurer-
Sanierungs-      und       Reparaturarbeiten

Im Wiesengrund 8 · 45481 Mülheim an der Ruhr
Tel. / Fax: 02 08 / 46 06 49

Moderner Innenausbau GmbH
Merziger Straße 6 · 45481 Mülheim an der Ruhr (-Saarn)

Telefon 02 08 / 48 69 04 · Telefax 02 08 / 48 32 28

Verlegung von Gipskartonplatten im Bereich:
Trockenbau · Decken- und Zwischenwände

Schallschutz / Akustik · Raster- und Paneeldecken
Dachgeschoßausbau

Bad- + Deckenstudio

Kurscheit GmbH
Sanitär – Heizung – Klima

Spanndecken
Rohrreinigung – Wanneneinsätze

Schornsteinsanierung
Regenwassernutzungsanlagen

Wärmegewinnung aus Sonnenenergie

Rückertstraße 61 · 47167 DU-Hamborn
Tel. 02 03 / 58 33 97 · Fax 02 03 / 58 13 89

… wir sind für Sie da, bei Neubau + Altbausanierung, mit dem größten Vergnügen!

Bernd Holtschneider GmbH
Baugeschäft – Meisterbetrieb

O Umbau   O Ausbau 
O Modernisierung

45479 Mülheim an der Ruhr · Saarner Straße 289
Telefon und Fax 02 08 / 41 10 01

Dach
Fassade

Abdichtungen

Reulecke &
Polster GmbH

Bedachungen
Meisterbetrieb

Körnerstraße 14–18 Tel.: 02 08 / 3 39 43
45470 Mülheim / Ruhr Fax: 02 08 / 3 22 87
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Markt an der Düsseldorfer Straße
in Saarn

Museum „Alte Post“
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über
30

Jahre

Christian

Nitschke
Maler- und Lackierermeister

Moderne Raum- und Fassadengestaltung

Zehntweg 138 · 45475 Mülheim
Telefon + Telefax 75 82 47

Hella Rinke
Steuerberaterin

Burgacker 23
45475 Mülheim an der Ruhr

Telefon 02 08 / 7 32 31

Ganser GmbH
Steinmetzmeisterbetrieb

Wir beraten, planen und führen aus:
Fußböden-, Terrassen- und Bodenbeläge

Tür- und Fensterumrahmungen
Bad- und Küchengestaltung in Granit und Marmor
Natursteinmauerwerk - Bruchsteine – Findlinge –

Grabmale – Restaurierung
Kölner Str. 71 · 45481 Mülheim a. d. Ruhr

Tel. 02 08 / 48 52 42, Fax 48 69 49

BEDACHUNGEN

BAUKLEMPNEREI

ABDICHTUNGEN

FASSADEN-
VERKLEIDUNGEN

Dirk Fregien
Dachdeckermeister
Honigsberger Str. 34
45472 Mülheim/Ruhr
Tel. 02 08 / 43 26 31
Fax 02 08 / 43 49 49

VAN DER BECK
GMBH

Dachdeckermeisterbetrieb
Bedachungen aller Art

Bauklempnerei · Fassadenverkleidungen
Bruchstraße 96 · 45468 Mülheim/Ruhr

Telefon 02 08 / 47 18 44 + 44 56 97
Telefax 02 08 / 47 18 52

Frank Wyrsch
Meisterbetrieb

Sanitär - Heizung
Friedhofstr. 147 · 45478 Mülheim

Telefon 02 08 / 59 18 43

BAUELEMENTE

Kunststoffenster ·
Haustüren · Rolladen ·
Wintergärten · Holzfenster

Heidestraße 67 · 45476 Mülheim/Styrum
Telefon 02 08 / 40 11 12 · Fax 02 08 / 40 11 10

Mobil 0171 / 4 55 30 11

Ein Partnerunternehmen
der EGE-Fensterbau

GmbH & Co. KG, Verl

Heinrich Schneider
Bauunternehmung

Sanierungsarbeiten R Innenausbau R
Trockenputz R Decken und Zwischen-
wände R Schallschutz R Raster- und
Paneeldecken R Dachgeschoßausbau

Eigene Scholle 17 · 45475 Mülheim/Ruhr
Tel. 02 08 / 75 72 29 · Fax 02 08 / 75 72 29

Dächer · Fassaden · Dachgärten

MEYER
Kölner Straße 250 - B1
45481 Mülheim 
Tel. 02 08 / 48 57 72, Fax 48 19 17

Sanitär-Heizung-Elektro-
Fliesen-Maler/Bodenleger

T Mülheim 47 77 49

Bäder zum Aussuchen & Staunen
SIE planen und renovieren mit einem

Ansprechpartner!
R Großhandelspartner R 3-D Computer-Badplanung
R 5*****-Sterne-Service R 1000 Bäder Erfahrung

R keine Subunternehmer



geändert oder neu errichtet wer-
den.

Baubeschreibung (Formular)
In der Baubeschreibung sind das
Bauvorhaben und seine Nutzung
ergänzend zu erläutern.

5.5.1. Grundstücks-
entwässerung

Für die Anbindung eines Grund-
stückes an die öffentliche Abwas-
seranlage und die Einleitung der
auf dem Grundstück anfallenden
häuslichen oder gewerblichen Ab-
wassers bzw. Regenwassers, ist
bei der Stadt Mülheim an der Ruhr
die Erteilung einer Erlaubnis vom
Grundstückseigentümer zu bean-
tragen. Für die Erteilung der Er-
laubnis ist ein Antrag in 4facher
Ausfertigung beim Tiefbauamt
vorzulegen, der neben den in der
„Verordnung über bautechnische
Prüfungen“ (BauPrüfVO) vom 6.
12. 1995 (GV NW S 1241) in der
jeweils gültigen Fassung genann-
ten Unterlagen weiterhin enthalten
muß:
1. Entwässerungsantrag (Form-

blätter sind beim Tiefbauamt
oder Bauordnungsamt erhält-
lich)

2. Baubeschreibung über Art und

Menge des abzuleitenden Ab-
wassers bzw. Regenwassers.
Bei Gewerbe- und / oder Indu-
striegebieten ist zusätzlich eine
Beschreibung der abwasserer-
zeugenden Betriebsvorgänge,
des Höchstzuflusses, der Be-
schaffenheit des zum Einleiten
bestimmten Abwassers und eine
beabsichtigte Vorbehandlung
des Abwassers mit Bemessungs-
nachweisen sowie die Anord-
nung des Revisionsschachtes
beizufügen.

3. Nachweis über schadlose Be-
seitigung des Niederschlagwas-
sers auf eigenem Grundstück
gemäß § 51 a Abs. 1–3 LWG.

4. Lageplan mit Darstellung der
Entwässerungssituation (An-
schlußleitung und Straßenka-
nal) sowie bemaßter Lage des
Anschlusses am Straßenkanal
bezogen auf den ersten Kanal-
deckel (KD) entgegen der
Fließrichtung.

5. Grundleitungspläne
6. Angaben zum Verbleib evtl. an-

fallender Drainagewässer.
7. Gebäudeschnitt mit Darstellung

der Anschlußleitung sowie
Höhenangaben (über NN).

Vom Tiefbauamt wird auch ge-
prüft, ob die Untere Wasser-
behörde hinsichtlich Regenwasser-
bewirtschaftung (z. B. Versicke-
rung) beteiligt werden muß. Ist

dies der Fall, wird die Untere Was-
serbehörde durch das Tiefbauamt
in das Genehmigungsverfahren
einbezogen.
Weitere Hinweise zu Anforderun-
gen an die Grundstücksentwässe-
rung regelt die Abwasserbeseiti-
gungssatzung der Stadt Mülheim
an der Ruhr vom 9. 6. 1997 in der
jeweils gültigen Fassung.

5.6. Das Baugenehmigungs-
verfahren

Ihr Bauantrag wird vom zuständi-
gen Sachbearbeiter zunächst auf
Vollständigkeit vorgeprüft. Sollten
Unterlagen fehlen (was leider allzu
häufig der Fall ist) oder die einge-
reichten Unterlagen nicht zur Beur-
teilung ausreichen, so kann bis zur
Vervollständigung des Antrages
keine abschließende Bearbeitung
erfolgen. Sind die Mängel erheb-
lich, muß der Bauantrag (kosten-
pflichtig) zurückgewiesen werden.
Sobald Ihr Bauantrag vollständig
vorliegt, werden die Stellungnah-
men verschiedener Dienststellen
und Behörden eingeholt. Diese
möglichst parallele Beteiligung an-
derer Stellen ist je nach Art und
Größe des Bauvorhabens unter-
schiedlich; diese können sein:
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Haus am Wasser
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Heller-Bedachung
Meisterbetrieb
Franziskastraße 55

privat: R. Hafke (02 01) 66 95 29

S 79 26 56
Bedachungen, Bauklempnerei,

Flachdach-Isolierungen,
Fassadenverkleidungen

Hermann Stolz
Inh. H. und A. Stolz

Klempnerei · Installation ·
Gasheizungsanlagen ·
Zentralheizungs- und
Lüftungsbau · Über 40 Jahre
Ausstellungsraum
45468 Mülheim an der Ruhr
Eppinghofer Straße 96
Tel. 47 66 14, Fax 4702 50

Notdienst:

0171-7474534

Bedachung
Bauklempnerei

Fassaden
45468 Mülheim a. d. Ruhr 

Kämpchenstr. 25–27
Tel. 02 08 / 3 17 11 · Fax 39 09 46

Seit 1894

Dipl.-Ing. R. Boksteen
Lindhorststraße 190
46242 Bottrop
Tel. 0 20 41 / 56 98 28



Dienststellen der Stadt Mülheim
an der Ruhr
Amt für Stadtentwicklung
Ordnungsamt
Feuerwehr
Stadtplanungsamt
Vermessungsamt
Wohnungsamt
Tiefbauamt
Grünflächenamt
Umweltamt
Betriebe der Stadt Mülheim an
der Ruhr

Dienststellen des Landes und des
Bundes sowie sonstige Dienststel-
len
Forstamt Mettmann
Landwirtschaftskammer Mettmann
Kommunalverband Ruhrgebiet
Essen
Rheinisches Straßenbauamt Essen
Rheinisches Autobahnamt Krefeld
Emschergenossenschaft/Ruhrver-
band Essen
Staatliches Umweltamt Duisburg
Staatliches Amt für Arbeitsschutz
Essen
Wasser- und Schiffahrtsamt
Duisburg
Industrie- und Handelskammer
Essen
Luftfahrtbehörde Düsseldorf

Wenn sämtliche Stellungnahmen
vorliegen, faßt das Bauordnungs-
amt diese mit der eigenen techni-

schen und bauordnungsrecht-
lichen Prüfung zusammen und er-
teilt die Baugenehmigung.
In einigen Fällen sieht das Bau-
recht vor, daß das Bauordnungs-
amt innerhalb einer Frist von 6
bzw. 12 Wochen zu entscheiden
hat. Dies ist im vereinfachten Ver-
fahren der Fall, wenn das Bauvor-
haben im Geltungsbereich eines
Bebauungsplanes liegt oder ein
positiver Vorbescheid schon erteilt
worden ist. Die Bearbeitungszeit
beginnt jedoch erst mit der Voll-
ständigkeit der Antragsunter-
lagen! Sofern Ihr Bauantrag voll-
ständig vorliegt, die Erschließung
gesichert ist und Ihr Bauvorhaben
auch sonst keine besonderen Pro-
bleme aufwirft, können Sie mit
einer kurzfristigen Bearbeitung
rechnen.
Mehr Bearbeitungszeit ist notwen-
dig, wenn über Ausnahmen, Be-
freiungen und / oder Abweichun-
gen von gesetzlichen Vorgaben zu
entscheiden ist.

5.7. Gültigkeitsdauer der
Baugenehmigung

Die Baugenehmigung und die Teil-
baugenehmigung erlöschen, wenn
nicht innerhalb von zwei Jahren
nach Zustellung mit der Aus-

führung des Bauvorhabens begon-
nen oder die Bauausführung ein
Jahr lang unterbrochen wurde.
Auf schriftlichen Antrag kann die
Frist jedoch jeweils um ein Jahr
verlängert werden. Hierfür müssen
erneut Gebühren erhoben werden.

5.8. Baulasten

Grundstücke sind manchmal
ungünstig geschnitten oder bei-
spielsweise ohne Zufahrtsmöglich-
keit, so daß ein Bauvorhaben nicht
ohne Probleme mit den gesetzli-
chen Erfordernissen in Einklang zu
bringen ist. Hier gibt es in vielen
Fällen die Möglichkeit, das ge-
wünschte Bauvorhaben durch Ein-
tragung einer sogenannten Bau-
last in das beim Bauordnungsamt
geführte Baulastenverzeichnis
doch noch zu realisieren. Ist bei-
spielsweise die notwendige Ab-
standfläche zur Nachbargrenze
auf dem eigenen Grundstück nicht
nachzuweisen, kann u. U. mit Zu-
stimmung des betroffenen Nach-
barn die fehlende Abstandfläche
auf dem Nachbargrundstück per
Baulast gesichert werden.
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P Eisenwaren      P Werkzeuge
P Baubeschläge  P Industriebedarf

Gewerbegebiet Rhein-Ruhr-Hafen
Mainstraße 25 · 45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon 02 08 / 5 88 74-0 · Telefax 02 08 / 5 88 74-11

Die Firma Fritz Graefer ist seit 65 Jahren ein
Familienbetrieb in der 3. Generation. Seit dem Um-
zug in die neuen Geschäftsräume Mainstraße 25
(siehe Anzeige) ist Jörg Duckscheer Geschäftsfüh-
rer und Inhaber.
Innovationen werden groß geschrieben. Erfolg ist
kein Zufall.
Jetzt stehen über 1000 qm Verkaufsfläche mit Lager
zur Verfügung. Neuorientierung zum „Produktions-
verbindungshandel“ d.h. Verbindungsglied zwischen
Produzent und Handel bzw. zum Endgebraucher.
Der Kundenkreis ist vielschichtig: Handwerks- und
Industriebetriebe, Kommunen, Wohnungsbauge-
sellschaften, Immobilienbesitzer uva.
Es wird eine komplette Dienstleistung, von der Be-
ratung über den Verkauf bis zur Anlieferung und der
fachgerechten Montage, angeboten.Außerdem wer-
den Sortimentsschwerpunkte für den Wohnungsbau
bzw. Wohnungsrenovierung und mechanische Absi-
cherungen des Hauses oder der Wohnung angebo-
ten. Beschläge für Fenster und Türen, Möbelbe-
schläge, Schließanlagen, Regale, Briefkästen und
Briefkastenanlagen, Tresore; Werkzeuge und Gar-
tengeräte runden das reichhaltige Sortiment ab. 
Auf Wunsch selbstverständlich Baustellenberatung
vor Ort!

Installation Neubau / Umbau

Altbau-Sanierung

Reparaturen + Wartung

Badinstallation + Gestaltung

Gas- u. Ölheizungsanlagen

Brennwerttechnik

SANITÄR–HEIZUNG

Norbert Arnold
Gas- und
Wasserinstallateurmeister
Zentralheizungsbauermeister

Gleiwitzer Straße 63
45470 Mülheim a. d. Ruhr
Tel. 02 08 / 3 13 08
Fax 02 08 / 38 31 09

SANITÄR–HEIZUNG

Doris Dobrinski
Christina Tübben

Nollendorfstraße 55
45472 Mülheim a. d. Ruhr
Fon: 0208-49 71 23
Fax: 0208-78 20 660

Unser 
Angebot

I Individuelle Beratung und Planung
I Professionelle Gartenpflege das ganze Jahr
I Biologischer Pflanzenschutz
I Hecken-, Baum- und Strauchschnitt
I Garten-Urlaubsbetreuung
I Florale Dekorationen innen und außen
I Jahreszeitliches Bepflanzen 
I von Balkon und Garten

Creative
Gartengestaltung
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P Elektrotechnik
P Kommunikationstechnik
P Sicherheitstechnik

Brockmeyer AG
Theodor-Heuss-Str. 48–50, 47167 Duisburg
Tel. 02 03 / 99 56 - 0, Fax 02 03 / 99 56 - 4 99

Marbach
BEDACHUNGEN
BAUKLEMPNEREI
FASSADENVERKLEIDUNG
KAMINSANIERUNG

Tel. 02 08 / 80 10 01
Fax 02 08 / 80 10 02
Autotel. 0172 2 60 26 34

GM
BH

Paul Krott
Dachdeckermeister

Akazienstraße 111
46045 Oberhausen

INNENAUSBAU - TROCKENBAU
AKUSTIKBAU und

DACHGESCHOSS-AUSBAU

Eligius Blaszczyk

Bergstr. 114              Tel. + Fax 02 08 / 81 1764
46119 Oberhausen   Mobilfunk 0172/ 9332701

Maurermeister

Helmut Meißner

An-, Um- und Ausbau, 
Trocken- und Akustikbau,
Fliesen- und Putzarbeiten

Hingbergstraße 229      Telefon 02 08 / 43 49 39
45470 Mülheim/Ruhr     Mobiltel. 0177/2822242

K. Toszkowski
Bedachungen
Meisterbetrieb

S 47 91 89
Gartenstraße 28

H. u. W. Cruysen
INH: THOMAS DUMKE

Alles für Bad, Küche und
Heizung

Mülheim a. d. Ruhr
Auerstraße 81 / Ecke Aktienstraße

Telefon 47 45 06

BEATE KEMPER
STEUERBERATERIN

TALSTRASSE 24
45475 MÜHLHEIM A. D. RUHR

TEL. 02 08 / 7 14 60
FAX: 02 08 / 7 51 08 52

elemente-bau
Kunststoff–Alu–Holz–Fenster
Haustüren • Vordächer • Rolladen • Markisen
Altendorfer Str. 492 Z 02 01/67 80 97
45355 Essen Telefax 02 01/68 26 03

MALERGESCHÄFT

Inh. Kurt Schmück
AUSFÜHRUNG VON MALER- UND TAPEZIERARBEITEN,

FASSADENGESTALTUNG, INDUSTRIEANSTRICH, 
BETONSANIERUNG: MITGLIED BF-SIB (Bundesfachgemeinschaft
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen) TÜV ÜBERWACHT
FACHBETRIEB GEMÄSS § 19I WASSERHAUSHALTSGESETZ

GERÜSTBAU
Verglasung · Sandstrahlen · Oberflächenschutz · Kunststoffbeschichtung

Industriereinigung · Brandschutz · Oberbodenarbeiten · Trockenputz
Hingbergstr. 101 Tel. 02 08 / 3 41 89 + 37 47 12
45468 Mülheim a. d. Ruhr Fax 02 08 / 38 15 50



5.8.1. Während  der
Bauzeit

Bei der Ausführung des Bauvorha-
bens übernimmt der Bauherr ver-
schiedene Verpflichtungen. Der
Beginn des Bauvorhabens, die Fer-
tigstellung des Rohbaus und die
abschließende Gesamtfertigstel-
lung müssen dem Bauordnungs-
amt mindestens eine Woche vor-
her mitgeteilt werden. Das Bauvor-
haben unterliegt während der
Bauzeit der behördlichen Bau-
überwachung. Im Regelfall über-
prüfen die Baukontrolleure des
Bauordnungsamtes anläßlich der
Fertigstellung des Rohbaus und
schließlich des Gesamtgebäudes
die Übereinstimmung des Bauvor-
habens mit den genehmigten Plä-
nen.
Abweichungen stellen eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die ord-
nungsbehördlich verfolgt wird.
Auch eine Nutzungsuntersagung
ist in diesem Falle nicht auszu-
schließen. Daher: Sollten Sie
während der Ausführung des Bau-
vorhabens feststellen, daß Ände-
rungen vonnöten sind, so beantra-
gen Sie diese Änderungen Ihres
Bauvorhabens im Rahmen eines
Nachtragsbauantrages. Vor des-
sen Genehmigung dürfen Sie nicht
weiterbauen.
Über eine mängelfreie Abnahme

erhalten Sie eine Bescheinigung,
deren Vorlage beispielsweise häu-
fig von Ihrem Kreditinstitut als
Nachweis verlangt wird.

Checkliste für Ihren
Bauantrag
Die nachstehenden Unterlagen
entsprechen einem Standardan-
trag. Je nach Einzelfall sind Mehr-
oder Minderanforderungen mög-
lich.

A. Schriftgut
1. Antragsformular
2. Nachweis der Bauvorlage-

berechtigung
3. Erhebungsvordruck

(Baustatistik)
4. Baubeschreibung
5. Betriebsbeschreibung (bei ge-

werblichen Objekten)
6. Berechnung des umbauten

Raums oder Angabe der Roh-
bau- bzw. Herstellungssumme

7. Berechnung der Wohn- oder
Nutzflächen

8. Berechnung der Grund-
flächenzahl, der Ge-
schoßflächenzahl und der
Geschossigkeit

9. Berechnung der Abstands-
flächen

10. Stellplatznachweis
11. Statische Berechnung
12. Ggf. Befreiungs- bzw. Abwei-

chungsantrag, evtl. mit Zustim-
mungserklärung der Nach-
barn

13. Vorlage von Sachverständi-
genbescheinigungen über den
Brand-, Wärme- und Schall-
schutz

B. Pläne
1. Amtlicher Lageplan
2. Bauzeichungen im Maßstab

1:100 mit Grundrissen, Schnit-
ten und Ansichten
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P Eigene Parkplätze am Haus

Duisburger Straße 470
45478 Mülheim a. d. Ruhr
Telefon 02 08 / 58 83 30
Telefax 02 08 / 5 88 33 33

§Rechtsanwälte
Brigitte Sturtz-Heupgen

Anne-Christina Sliwka

Angelika Luhrenberg

Frank Nolte

Besondere Schwerpunkte: öffentliches + priv. Baurecht
Familienrecht – Arbeitsrecht – Verwaltungsrecht
Erbrecht + Verkehrsrecht

Rechtsanwälte
Winfried Förster
Gabriele Förster

Tätigkeitsschwerpunkte: Bau-, Verwaltungs-,
Kommunales Abgaben-, Erb- und Familienrecht

Hermann-Albertz-Str. 67a
46045 Oberhausen

Telefon 02 08 / 80 78 87
Telefax 02 08 / 80 78 55

Sterkrader Straße 21 · 45476 Mülheim-Styrum
Telefon 02 08 / 40 08 08 · Telefax 02 08 / 40 01 94

Kirsten Suthoff
Rechtsanwältin

Claus Peter Gesing
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

Feldhofstraße 15
46149 Oberhausen
Telefon: 02 08 / 64 00 04
Telefax: 02 08 / 64 55 41

Löhberg 2, 45468 Mülheim/Ruhr
Tel.: 0208-4 59 39 0

Fax: 0208-4 59 39 19

Dietr ich Koch
Rechtsanwalt

Gunnar Meister
Rechtsanwalt

BRANDES, KOCH & MEISTER

Interessenschwerpunkte
✔ öff. und priv. Baurecht
✔ Mietrecht
✔ Vertragsrecht
✔ Transportrecht
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KUNDENDIENST KUNDENDIENST

Ulmenallee 43 · 45478 Mülheim
Tel. 02 08 / 4 19 99–0 · Fax 4 19 99–13

Qualitätsfenster
der Firma
Schüco +
VEKA

• Fenster
• Türen
• Wintergärten
• Innenausbau
• Vordächer
• Markisen
• Rolladen

Kostenlose Beratung und Planung nach Vereinbarung
Bitte besuchen Sie unsere Bauelemente-Ausstellung

ELEKTROTECHNIK
Allgemeine Elektroinstallation
Installation von Netzwerken
und EDV-Anlagen

•  BERATUNG
• PLANUN G
• DURCHFÜHRUNG
• SERVICE

Düsseldorfer Straße 226
45481 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 99 35 07
Telefax 02 08 / 4 66 98 22

OPTEBECK
Rolladen – Fenster – Türen

Saarner Str. 380
45478 Mülheim
Tel. 02 08 / 5 01 07
Fax 02 08 / 59 84 69
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Günter Wagener
GmbH u. Co. KG

Heizung · Sanitär · Klima

Planung · Beratung · Montage · Kundendienst

Flockenweg 21 · 45478 Mülheim an der Ruhr
Tel. 02 08 / 5 01 03 · Fax 02 08 / 59 19 61

Traum-Treppe
... um Stufen besser!

Topqualität für innen und außen

I individuelle Gestaltung I prämiertes Design
I oberflächenfertig in allen Farben I Werksverkauf

Lutherstraße 25a · 45478 Mülheim/Ruhr
Tel.: 02 08 / 9 99 58-0 · Fax: 02 08 / 9 99 58-88

I Ausstellung
I Beratung
I Verkauf



6.1. Bauen und Gewässer-
schutz

Abwasserentsorgung

Eine wichtige Rolle für den Ge-
wässerschutz spielt die Entsorgung
von Abwässern. Die meisten Ge-
biete von Mülheim an der Ruhr
sind durch Abwasserkanäle er-
schlossen. Die häuslichen Abwäs-
ser werden entweder zusammen
mit dem Regenwasser in sog.
Mischwasserkanälen (Mischsy-
stem) oder getrennt im jeweils ei-
genen Kanalnetz (Trennsystem)
abgeführt. Einzelheiten sind in der
Entwässerungssatzung der Stadt
Mülheim an der Ruhr geregelt.

Regenwasserversickung

Durch die fortschreitende Ober-
flächenversiegelung in unseren
Städten fließt Regenwasser ver-
mehrt als Oberflächenwasser ab.
Diese Entwicklung hat weitrei-
chende negative Folgen, wie die
Verminderung der Grundwasser-
neubildung, die Zunahme und Ver-
stärkung der Hochwasserereig-
nisse, die Verschmutzung der Ge-
wässer und eine immer stärkere
Belastung der Kanalnetze.

Hier ist ein Umdenken erforder-
lich: Regenwasser sollte möglichst
vor Ort natürlich versickern und
dem Wasserkreislauf wieder zuge-
führt werden. Dieser Erkenntnis
hat der Gesetzgeber Rechnung ge-
tragen durch die Änderung des
Landeswassergesetzes im Jahr
1995: Auf Grundstücken, die nach
dem 1. 1. 1996 erstmals bebaut,
befestigt oder an die öffentliche
Kanalisation angeschlossen wer-
den, ist Regenwasser vor Ort zu
versickern, zu verrieseln oder orts-
nah in ein Gewässer einzuleiten.
Von dieser Verpflichtung ausge-
nommen ist Niederschlagswasser,
das durch einen vorhandenen Ka-
nal im Trennsystem abgeleitet wird
und Niederschlagswasser, das
durch einen vorhandenen Misch-
wasserkanal abgeleitet wird, wenn
der technische oder wirtschaftliche
Aufwand für eine Versickerung
etc. unverhältnismäßig ist (§ 51a
Landeswassergesetz – LWG).
Diese Anforderungen müssen Sie
bereits bei der Planung Ihres Bau-
vorhabens berücksichtigen!
Als technische Möglichkeiten zur
örtlichen Niederschlagswasserbe-
seitigung stehen verschiedene Ver-
fahren zur Verfügung. Manche
davon benötigen eine wasser-
rechtliche Erlaubnis bzw. Geneh-
migung.
Informationen erhalten Sie beim

Tiefbauamt der Stadt Mülheim an
der Ruhr.

Bitte helfen Sie mit,
– Flächen nur dann zu versiegeln,

wenn es unbedingt notwendig
ist,

– befestigte Flächen zu entsiegeln
und

– Flächen möglichst mit wasser-
durchlässigen Materialien zu be-
festigen, z. B. mit Schotterrasen,
Kies- oder Splitdecken, Rasengit-
tersteinen, Fugenpflaster oder
Porensteinen.

Altlasten

Altlasten sind Altablagerungen
und Altstandorte, von denen u. U.
Gefahren für die Umwelt, insbe-
sondere für menschliche Gesund-
heit ausgehen können. Zu den Alt-
lasten zählen alte Deponien und
ehemalige Industriestandorte.
Auskünfte hierzu erteilt das Um-
weltamt der Stadt Mülheim an der
Ruhr. 67
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68 Finkenhof 12a
D-45134 Essen
Telefon 02 01 / 4 35 55-0
Telefax 02 01 / 4 35 55-43

ERDBAULABOR Dipl.-Ing. BORCHERT + Dipl.-Ing. LANGE
Beratende Ingenieure VBI · Dr.-Ing. Erb Nachf.

Unabhängig, sicher, wirtschaftlich
Diese Grundsätze kennzeichnen unsere
Beraterphilosophie, 
sie sind das solide Fundament unserer
Tätigkeit.

Baugrunderkundung
Baugrundlabor
Gründungsberatung
Altlasten
Abbruch- und Entsorgungsberatung

Boden ist ein knappes Gut …
deshalb werden Grundstücke im Laufe der Zeit mehrfach und
zu unterschiedlichen Zwecken genutzt. Die Beschaffenheit des
Baugrundes birgt somit ein Risiko für den Bauherren. 
Neben mangelnder Tragfähigkeit treten oft Belastungen durch
die Vornutzung (Altlasten) auf. Zur Minderung des
Baugrundrisikos sind heute Untersuchungen von Boden und
Grundwasser zur Abschätzung einer möglichen Gefährdung
unabdingbar. 
Sichere und angepaßte Lösungen für die Sicherung,
Sanierung und Entsorgung sind daher erforderlich.

… investieren Sie gut!
Wir sind ein Team beratender Ingenieure und Geologen und
entwickeln Ideen und Lösungen zu allen Baugrund- und
geotechnischen Grundstücksproblemen. Unsere Stärke ist die
integrierte Betrachtungsweise aller Risiken des Wirtschafts-
gutes Boden. Unser Ziel sind wirtschaftliche Lösungsvor-
schläge. Bei der Wiedernutzbarmachung von Industriebrachen
oder Grundstücken mit Altlastenverdacht sollten Sie 
gut investieren!
Damit meinen wir weniger finanziell aufwendige Maßnahmen
als das Ziel, mit guten Ideen neue Wege zu gehen. 

KÜCHENSCHAU AUF 2 ETAGEN
Friedhofstraße 31–35
Mülheim-Speldorf S 59 35 35

kostenlos direkt
am Haus P

Helfen Sie mit
zu einem
intakten 
Lebensraum!



6.2. Bauen und Baumschutz

Durch die Existenz geschützten
Baumbestandes (alle Bäume ab 60
cm Stammumfang in 1 Meter Höhe
und alle Obstbäume ab 1 Meter
Stammumfang in 1 Meter Höhe)
kann eine baurechtlich zugelas-
sene Bebauung eines Grund-
stückes prinzipiell nicht verhindert
werden (Slogan: Baurecht bricht
Baumschutz). Ausnahme: Wenn
der vorhandene Baumbestand als
Naturdenkmal ausgewiesen ist
und entsprechend in der Natur-
denkmalverordnung der Stadt
Mülheim an der Ruhr ausgewiesen
ist.
Parallel zum Bauantrag ist beim
Bauordnungsamt die Entfernung
des geschützten Baumbestandes,
der dem ansonsten genehmigten
Bauvorhaben im Wege steht, unter
Beifügung eines amtlichen Lage-
planes zu beantragen (§ 8 der
Baumschutzsatzung). Die Ent-
scheidung über die Entfernung er-
geht gesondert im Baugenehmi-
gungsverfahren; ihr Inhalt wird Be-
standteil der Baugenehmigung.
Für jeden entfernten Baum ist eine
Ersatzpflanzung mit einem Laub-
baum, Mindeststammumfang
20/25 cm zu leisten. Beträgt der
Stammumfang des entfernten Bau-
mes über 1,50 m, ist für jeden wei-

teren angefangenen Meter Stam-
mumfang ein zusätzlicher Baum
zu pflanzen.
Für auf dem Baugrundstück ver-
bleibende Bäume sind nach Maß-
gabe des Umweltamtes geeignete
Schutzmaßnahmen zu treffen, die
sicherstellen, daß diese Bäume das
Baugeschehen auch dauerhaft
überleben.

6.3. Bauen und Landschafts-
schutz

In Landschaftsschutzgebieten ist
das Bauen grundsätzlich verboten.
Grundlage für diese Verbotsbe-
stimmung ist das Landschaftsge-
setz NW in Verbindung mit dem
Landschaftsplan der Stadt Mül-
heim an der Ruhr. Diese Verbots-
bestimmung bezieht sich auch auf
baugenehmigungsfreie Bauvorha-
ben.
Geringfügige Um-/Anbauten an
bestehenden Gebäuden in Land-
schafts- oder Naturschutzgebieten
sowie im Sinne des Baurechts pri-
vilegierte Vorhaben (in der Regel
Bauvorhaben von haupt- und ne-
benberuflich tätigen Landwirten)
können von diesen Bauverbotsbe-
stimmungen auf Antrag befreit
werden. Der Befreiungsantrag ist
beim Umweltamt der Stadt Mül-
heim an der Ruhr zu stellen.

6.4. Bauen und Denkmal-
schutz

Alle Veränderungen an Baudenk-
mälern greifen fast zwangsläufig
in die Substanz ein, vor allem
dann, wenn das Gebäude mit zeit-
gemäßem Komfort ausgestattet
werden soll. Jede Veränderung
muß der Unteren Denkmalbehöre
(UDB) angezeigt werden.
Der Begriff der „Veränderung“ ist
eng gefaßt und umfaßt jeden,
auch den kleinsten Substanzein-
griff, jede Reparatur, jeden An-
strich, jeden Um- oder Anbau. Da-
her müssen schon im Planungssta-
dium Architekt und / oder Denk-
malschützer zu Rate gezogen wer-
den.
Am 1. Juli 1980 trat das Gesetz
zum Schutz und zur Pflege der
Denkmäler im Land Nordrhein-
Westfalen, kurz Denkmalschutzge-
setz (DschG NW) in Kraft.
Aufgrund dieser gesetzlichen Re-
gelung entstehen rechtliche Bezie-
hungen zwischen dem Eigentümer
eines Denkmals und der für die
Umsetzung des Denkmalschutzge-
setzes zuständigen Behörde. Diese
ist für das Gebiet Mülheim an der
Ruhr die Untere Denkmalbehörde
bei der Stadtverwaltung im Rat-
haus.
Die Aufgaben der Unteren Denk-
malbehörde beinhalten u. a.: 69
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Günter Stemann GmbH & Co. KG Telefon Telefax
Hingbergstr. 78 • 45468 Mülheim an der Ruhr 02 08 / 38 38 30 02 08 / 38 08 15
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Dachabdichtungsarbeiten Dachdeckerarbeiten Metalldächer
Bauklempnerarbeiten Asbestentsorgung Beratung und Angebot

Vertrauen beim Bauen
K Traditionsreiche Partner für Rohbauarbeiten im

Wohnungs-, Verwaltungs- und Industriebau

K Spezialisten für Feuerungsbau in der Aluminium-,
Chemie- und Stahlindustrie

Gebr. Vollmer GmbH & Co. KG · Beim Alten Hebeturm 24
47119 Duisburg / Ruhrort · Telefon 02 03/8 09 08-0 · Telefax 02 03/8 09 08 40

VOLLMER
BAUUNTERNEHMEN

K Hochbau
K Feuerungsbau

Geprüfter

Garten- und Friedhofspflege
Innenraumbegrünung · Kränze und moderne Floristik

45472 Mülheim (Ruhr) - Heißen Tel. 02 08 / 49 26 42
Sunderweg 7 Fax 02 08 / 49 86 97

Inh. Walter Buhle

Botho Reppenhagen
GmbH & Co. KG
Estrichlegermeister  seit  über            Jahren

Estriche und Estrichsanierung · Hartbeton
Fußbodenbeläge · Balkone · Terrassen
Schippersheide 9 c · 45475 Mülheim a. d. Ruhr
Telefon 02 08 / 7 16 66 · Telefax 02 08 / 75 70 01



– Führen der Denkmalliste (Die Li-
ste ist öffentlich und kann zu den
Sprechzeiten bei der Unteren
Denkmalbehörde eingesehen
werden)

– Erteilung von Genehmigungen
gem. § 9 DschG

– Beratung bei Reparatur- oder
Sanierungsmaßnahmen

– Beratung zu Fördermaßnahmen
und Hilfe beim Ausfüllen der An-
träge

– Antragstelle für Zuschüsse u. a.
aus Mitteln des Landes und der
Pauschalzuweisung

– Ausstellen von Bescheinigungen

zur Erlangung von steuerlichen
Vergünstigungen beim Finanz-
amt.

Die Eigentümer von Denkmälern
sollten die Informations- und Bera-
tungsmöglichkeiten der Unteren
Denkmalbehörde wahrnehmen,
um ihren Erhaltungspflichten am
Denkmal entsprechend nachkom-
men zu können. Insbesondere ist
darauf zu achten, daß jede Verän-
derung, Reparatur, Sanierung etc.
einer Erlaubnis gem. § 9 Denk-
malschutzgesetz bedarf.

6.5. Bauen und Ordnungs-
recht

Sondernutzungserlaubnis
Wenn Sie während der Bauzeit öf-
fentliche Verkehrsfläche in An-
spruch nehmen müssen, so bean-
tragen Sie eine sogenannten Son-
dernutzungserlaubnis beim Bürge-
ramt – Service-Center 1 – der
Stadt Mülheim an der Ruhr. In die-
sen Fragen berät Sie auch das Tief-
bauamt.
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Reinhold Kammann

Hustadtweg 5 · 45475 Mülheim an der Ruhr
Telefon 02 08 / 7 07 35 · Fax 02 08 / 7 07 31

TV/BK/SAT- Elektrische Reparatur- Elektro-
Anlagen Anlagen Dienst heizungen

SPEZIALISTEN für
Tore O Türen O Antriebe

Alles aus einer Hand: Von der Beratung
bis zum eingebauten Tor.

P Verkauf
P Montage
P Vollservice

Für Neubau und Modernisierung

Sicherheit 
durch Qualität!

astra
Gehen Sie auf’s 

Ganze

Aktienstr. 219 · 45473 Mülheim
Telefon: 02 08 / 76 22 86
Fax: 02 08 / 76 22 96

Wir setzen Ihre neue Wanne paßgenau in die alte rein! –
Ein sauberes und perfektes System!

Bei Bedarf mit neuer Ab- 
und Überlaufgarnitur

Emaillereparaturen · Oberflächenbearbeitung · Wannenbeschichtung
… weil die Leistung entscheidet!

Seit 30 Jahren
WANNE-IN-WANNE-SYSTEM…
… und schon morgen schöner baden!

Tatsache: Kein Ausbau, kein Schmutz, kein Fliesenschaden.
Individuell in allen Sanitärfarben, schnell und preiswert.

J. Becker ·  Badewannendoktor GmbH
Hopfenstraße 6 · 45359 Essen · Tel. 02 01/65 20 01 · Fax 02 01/65 10 90

Bauunternehmung seit 1897

KARL HITZBLECK GMBH & CO. KG BAUUNTERNEHMUNG
Hedwigstraße 1 · 47058 Duisburg

Telefon 02 03 / 3 05 17-0 · Telefax 02 03 / 3 05 17-99

Wir sind Ihr kompetenter
Partner für die Ausführung von

I Umbauarbeiten im Rohbau-
bereich

I Wohnungsbauvorhaben
allgemein

I Industriebauten und
gewerbliche Bauten
allgemein

I schlüsselfertigen Bauten als
Generalunternehmer
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Sanitär – Heizung –
Lüftung –  
Rohrleitungsbau –
Klempnerei47058 Duisburg, Königsberger Allee 80, Tel. 0203/352324, Fax 0203/3461016 

Ihr Check rechtzeitig vor dem Kauf!
Was ist nicht alles zu beachten, wenn man beabsichtigt, einen Altbau oder eine Eigentumswohnung zu kaufen. Es sind nicht
nur finanzielle und bauliche Dinge zu beachten, sondern auch viele Fragen aus dem Bereich der Haustechnik zu beantworten.
Z. B.: Wie alt ist die vorhandene Heizungsanlage und wie hoch sind die Kosten für eine moderne, energiesparende Heizung.
Oder: Sind die Badezimmer und vor allem die Wasser- und Abwasserleitungen noch in brauchbarem Zustand, denn wer hat
schon gerne kurz nach dem Einzug den ersten Rohrbruch im Haus. 
Bei der Beantwortung dieser Fragen und der Ermittlung der Kosten für Neuinstallationen helfen wir Ihnen gerne. 
Bitte rufen Sie uns rechtzeitig an. Ihr Ansprechpartner ist Herr Dipl.-Ing. Hans-Joachim Schierling. Kennwort: Haustechnik.

Alfred Weißner
SANITÄR UND HEIZUNGSTECHNIK

PLANUNG
AUSFÜHRUNG
KUNDENDIENST

Aubergweg 15 · 45481 Mülheim an der Ruhr
Z 02 08 / 48 72 83 · Fax 02 08 / 48 09 83

Malerbetrieb Fonk
Damit Ihnen das nicht passiert!

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
z. B.

•  Hochwertige Tapezierarbeiten
•  Teppichreinigung
•  Teppichverlegung

45475 Mülheim / Ruhr Telefon:
Denkhauser Höfe 134 02 08 / 75 31 34

Fliesenfachgeschäft · Fliesenverlegungen
Renovierungen

Umbauten aller Art

Architektur-Büro Gregor Acht Dipl. Ing.

Fax / Telefon 02 08 / 42 63 16
45479 Mülheim a. d. Ruhr · Hermannstr. 13



7.1. Abnahme des Baus

Mit der Zahlung der letzten
Schlußzahlung an die Handwer-
ker, den Architekten oder den
Generalunternehmer nehmen Sie
den Bau ab. Vermerken Sie bei
Ihren Zahlungen, daß es sich um
die Abschlußzahlung handelt, so
hat der nach VOB arbeitende
Handwerker nur noch 24 Tage
Zeit, um Restforderungen geltend
zu machen.
Nach der Abnahme gilt die
Garantie (bei VOB-Verträgen
2 Jahre, nach BGB-Verträgen
5 Jahre). Auch nach der Abnahme
gelten diese Gewährleistungsfri-
sten für die erbrachten Leistungen.

7.2. Mängel am Bau? – 
Was tun?

Das Auftreten von Bauschäden
wird sich auch bei bestem Willen
aller beim Bau Beteiligten nie ganz
vermeiden lassen. Bauschäden
können durch mangelhafte Archi-
tekten-, Ingenieur- oder Unterneh-
merleistungen verursacht werden.
Architekten schließen in aller Regel
Haftpflichtversicherungen gegen
Bauschäden ab. Wenn Planungs-
fehler auftreten, sind sie daher in
der Lage, die anfallenden Kosten
zur Schadensbehebung wirkungs-
voll abzudecken. Auch bei der
Bauausführung werden sich Rekla-
mationen nie ganz ausschalten
lassen.

Jeder Bauherr sollte selbst wissen,
wie er sich im Schadensfall zu ver-
halten hat. Sobald ein Schaden
festgestellt wird, muß er den Hand-
werker schriftlich auffordern, die
Mängel innerhalb einer angemes-
senen Frist zu beseitigen.
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KLAUS MAIERHOFER
RECHTSANWALT

Tätigkeitsschwerpunkte u. a.
– Privates Baurecht
– Werkvertragsrecht
– Mietrecht

Leineweberstr. 72–76  Mülheim an der Ruhr
Tel. 02 08 / 36 01 02  Telefax 02 08 / 3 39 62
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Jugendherberge
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BÜROGEMEINSCHAFT
INGO SCHMITZ UND ECKEHARD MATTHÄUS

RECHTSANWÄLTE

Rechtsanwalt Ingo Schmitz Rechtsanwalt Eckehard Matthäus

Tätigkeitsschwerpunkte Tätigkeitsschwerpunkte

Baurecht Mietrecht

Handelsrecht Verkehrsrecht

Familienrecht Familienrecht

Interessengebiete Interessengebiete

Immobilienrecht Arbeitsrecht

Miet- und Pachtrecht Erbrecht

Büro: Friedrich-Ebert-Straße 32, II. Etage, D-45468 Mülheim a. d. Ruhr
Telefon 02 08 / 4 59 64–0 · Telefax 02 08 / 4 59 64–64

Probleme bei der Bauausführung

Bei der Bauausführung treten gelegentlich Probleme zwischen
Bauherrn und Bauunternehmer auf, die die Bauausführung im
einzelnen betrifft. Der einfachste Weg, um diese Probleme aus
der Welt zu schaffen, ist eine gemeinsame Begutachtung durch
beide Parteien und eine schriftliche Vereinbarung über die Be-
seitigung der aufgetretenen Probleme.
Doch nicht immer finden sich beide Parteien zu einer solchen
einvernehmlichen Regelung bereit. Sowohl der Bauherr als
auch der Werkunternehmer stehen dann vor dem Problem, daß
entweder der Baufortschritt bis zur Klärung erheblich einge-
schränkt wird oder aber durch den Baufortschritt der Beweis
des Mangels nicht mehr möglich ist. Um hier eine Lösung im
beiderseitigen Interesse zu schaffen, gibt es das selbständige
Beweissicherungsverfahren. Einerseits wird das Verfahren ge-
nutzt, um einen Hauptsacheprozeß vorzubereiten; andererseits
hilft das erstattete Gutachten, Bauherrn und/oder Bauunterneh-

mer davon zu überzeugen, daß die durchgeführte Baumaß-
nahme entweder korrekt durchgeführt wurde oder mangelbe-
haftet ist.
Aus diesem Grunde haben selbständige Beweissicherungsver-
fahren in Bauprozessen eine entscheidende Bedeutung, zumal
Beweise, die durch andere Maßnahmen (Photographien, private
Führung eines Bautagebuchs, private Beauftragung eines Bau-
sachverständigen pp) gewonnen werden, in einem späteren
Bauprozeß lediglich als Parteivortrag gewertet werden. Um
eine Beweisvereitelung zu vermeiden, sollte daher möglichst
kurzfristig – ggf. unter Einschaltung eines Rechtsanwaltes –
gehandelt und bei Scheitern einer gütlichen Einigung die Ein-
leitung eines gerichtlichen Beweissicherungsverfahrens vorge-
nommen werden. Dieses sollte zur Vermeidung von Schwierig-
keiten bei der Formulierung der notwendigen Anträge durch ei-
nen in Bausachen versierten Rechtsanwalt geschehen.



Stadtverwaltung
Mülheim an der Ruhr

Rathaus, Ruhrstraße 32
45468 Mülheim an der Ruhr

Postanschrift:
Stadtverwaltung
Mülheim an der Ruhr
Postfach 10 19 53
45466 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 02 08 / 4 55–0
Fax: 02 08 / 4 55–99 99

Stadtplanungsamt

Rathaus, 3. Etage, Zi.: 369–390
Sprechzeiten: 8.30–12.30
Leiter: Herr Suttmann
Tel.: 02 08 / 4 55–61 00

Untere Denkmalbehörde

Rathaus, 3. Etage, Zi.: 370
Sprechzeiten: 8.30–12.30
Leiter: Herr Bocklenberg
Tel.: 02 08 / 4 55–61 09

Tiefbauamt
Rathaus, 2. Etage, Zi.: 217
Sprechzeiten: 8.30–12.30
Leiter: NN
Tel.: 02 08 / 4 55–66 00

Vermessungs- und 
Katasteramt
Auskunft: Kataster, Kartographie,
Bodenrecht (Kartenauszüge, Ei-
gentumsangaben, amtl. Bescheini-
gungen, Hausnumerierung)
Rathaus, 3. Etage, Zi.: 332
Leiter: Herr Keßler
Sprechzeiten: 8.30–12.30
Tel.: 02 08 / 4 55–62 30

Vermessungsdienst (amtl. Ver-
messungen)
Rathaus, 3. Etage, Zi.: 364
Sprechzeiten: 8.30–12.30
Tel.: 02 08 / 4 55–62 03 u. 62 52

Geschäftsstelle Bodenordnung 
(Umlegungs- und Grenzregelungs-
verfahren)
Rathaus, 4. Etage Altbau, Zi.: 426
u. 427
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Tel.: 02 08 / 4 55–62 11 u. 62 12

Geschäftsstelle Gutachteraus-
schuß (Bodenrichtwerte,
Wertgutachten für Immobilien)
Rathaus, 3. Etage, Zi.: 301 u. 302
Sprechzeiten: 8.30–12.30
Tel.: 02 08 / 4 55–62 05 u. 62 09

Bauordnungsamt
Rathaus, 4. Etage, Zi.: 400–422
Sprechzeiten: 8.30–12.30
Leiter: Herr Hüsgen
Tel.: 02 08 / 4 55–63 00

Amt für Wohnungsförderung u. -
wesen
Rathaus, Parterre
Sprechzeiten: 8.30–12.30
Leiter: Herr Fiege
Tel.: 02 08 / 4 55–64 00

Amt für Umweltschutz
Rathaus, 2. Etage, Zi.: 230
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Leiter: Herr Dr. Zentgraf
Tel.: 02 08 / 4 55–70 00

Untere Landschaftsbehörde
Rathaus, Zi.: 156 a
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Tel.: 02 08 / 4 55–70 03 u. 70 05

Untere Abfallwirtschaftsbehörde
Wallstraße 20–22, Zi.: 1
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Tel.: 02 08 / 4 55–70 12

Wasserwirtschaft / Gewässer-
schutz
Wallstraße 20–22, Zi.: 7
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Tel.: 02 08 / 4 55–70 18
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Städtische Ämter außer-
halb des Rathauses

Amt für Stadtentwicklung, Stadt-
forschung und Statistik
Von-Graefe-Straße 37, 2. Etage
Zi.: 302–328
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Leiter: Herr Much
Tel.: 02 08 / 4 55–12 00

Amt für Wirtschafts- und Beschäf-
tigungsförderung
(Liegenschaften)
Schloßstraße 5–7, Zi.: 304
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Leiter: Herr Eismann
Tel.: 02 08 / 4 55–80 00

Bürgeramt
Service-Center I
Viktoriastraße 17–19
Sprechzeiten:
Mo–Mi: 8.00–14.00 
Do: 8.00–19.00
Fr: 8.00–13.00
Tel.: 02 08 / 4 55–33 44

Service-Center II
Steineshoffweg 12
Sprechzeiten: wie Service-Center I
Tel.: 02 08 / 4 55–33 33
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KURT BUCHLOH
BAUUNTERNEHMUNG GMBH

Langekamp 10
Mülheim an der Ruhr

Tel. 99 58 30



Leg. Kloster Saarn
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